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Es grünt so grün

SEITE DES DIREK TORS

Albert Leiser

Was für ein Frühling! Die Natur zeigt uns wieder einmal auf  
wunderbare Art, was sie zu bieten hat. Und in Zürich braucht niemand 
einen grünen Daumen, um von dieser Pracht zu profitieren.  
Auch keinen eigenen Garten oder ein Auto. Wo immer man in der  
Stadt wohnt, in wenigen Minuten kann man im Grünen sein.  
Zu Fuss, per Bus oder Tram erreicht man bei uns im Handumdrehen 
eine der vielen städtischen Anlagen, den See oder den Wald. Die  
vielen Auswärtigen, die wegen der konzentrierten Urbanität nach Zürich  
kommen, werden es kaum glauben, aber rund ein Viertel der  
Stadtfläche ist mit Wald bedeckt. Das ist eine der vielen Attraktivi- 
täten unserer Stadt, dass wir ziemlich alles haben, was eine Gross- 
stadt zu bieten hat, und dennoch nie weit weg von der Natur sind. 

Zürich hat schon immer viel dafür getan, eine grüne Stadt zu sein –  
seit es aus den alten Stadtmauern ausgebrochen ist. Von den dem See 
abgerungenen Quai- und Grünanlagen bis zu den neuesten Parks  
in Zürich-Nord. Unser grünes Zürich ist glücklicherweise auch nicht 
gefährdet. Das garantiert schon der regionale Richtplan, in welchem  
die wesentlichen Forderungen der Grünstadt-Initiative umgesetzt wer-
den. Auch die an sich notwendige Verdichtung stellt keine Gefahr dar. 
Die neue BZO lässt eine eigentliche Verdichtung nämlich gar  
nicht zu und, wo doch dicht gebaut werden kann, hat die Stadt dank  
des erforderlichen Gestaltungsplans immer ein gewichtiges Wort  
mitzureden. 

Die wesentlichen Anliegen des im Mai zur Abstimmung gelangen- 
den Gegenvorschlags zur zurückgezogenen Grünstadt-Initiative sind 
weitestgehend erfüllt. Allerdings ist ein absoluter Schutz des Grün- 
raums in einer lebendigen Stadt unmöglich. Diese muss ja auch andere 
Bedürfnisse erfüllen, wie die stets wachsende Nachfrage nach  
Wohnraum. Wichtig ist, dass Gestaltung und Umsetzung des Grün-
raums in jedem Projekt abgewogen werden und so die besten  
Lösungen gefunden werden können. Es geht dagegen nicht an, dass 
Grünraum als eine Abfolge von unzugänglichen Biotopen  
verstanden wird, in denen die Natur zwar prächtig gedeiht, der Mensch 
aber als Störfaktor betrachtet wird. 

Stadtrat und Gemeinderat mit ihrer rot-grünen Mehrheit handeln  
schon heute im Sinne der Initiative. Eine Verankerung in der Gemeinde- 
ordnung ist überflüssig. 

Albert Leiser  
Direktor  
Hauseigentümerverbände  
Stadt und Kanton Zürich

Die Spross-Baumschule verkleinert ihren Bestand – und schenkt Ihnen so viele
Bäume, wie Sie tragen können. Einzige Bedingung: Sie graben diese selbst aus
und transportieren sie nach Hause.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass die Garten-Profis von Spross Sie
beim Ausgraben,Transportieren und Einpflanzen kostenpflichtig unterstützen.
Spross Ga-La-Bau AG | Abt. Baumschule | Binzstrasse | 8122 Binz
www.spross.com
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Lift in einer Art-Nouveau- 
Eingangshalle

�Von der Umstellung auf All IP sind 
auch die Lifttelefone betroffen.
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Die Sanierung der Vorsorgeeinrichtungen 
war das alles dominierende Geschäft der 
Frühlingssession in Bern. Für Hauseigen­
tümer relevante Themen wie etwa die Ab­
lehnung der Motion zur Abschaffung des 
Eigenmietwerts rückten dadurch etwas in 
den Hintergrund. Darüber und über  
weitere Geschäfte unterhielt sich Hans  
Egloff mit der Berner SP-Nationalrätin Evi 
Allemann.

Herr Egloff, als wir vergangenen Dezember das 
letzte Mal hier sassen, haben Sie sich noch dar-
über gefreut, dass Sie der Bundeskanzlei kurz 
zuvor über 140 000 Unterschriften für eine Peti-
tion zur Abschaffung des Eigenmietwerts über-
reichen konnten. Jetzt hat der Ständerat die Mo-
tion zu dieser Thematik mit 26 zu 17 Stimmen 
deutlich abgelehnt. Wie geht es nun weiter?

Hans Egloff (HE): Die Übergabe von exakt 
145 166 Unterschriften, die in weniger als drei 
Monaten gesammelt wurden, war ein absolutes 
Highlight. Umso schlimmer hat uns jetzt die 
Niederlage im Ständerat getroffen, ein verita­
bler Schlag in die Magengrube. Nun sollen wir 
uns mit dieser Kommissionsinitiative der WAK 
Ständerat trösten.

Um was handelt es sich dabei genau?

HE: Das Ganze ist natürlich ein schlechter  
Witz. Es soll hier eine Art Rahmen vorgegeben 
werden. Dabei will man einerseits den Eigen­
mietwert abschaffen, aber nur beim Erstwohn­
sitz, was ja für uns schon immer klar war.  
Hier haben die Bergkantone Angst, dass  
auch Zweitwohnungen miteinbezogen werden, 
davon war jedoch niemals die Rede. Anderer­

Sessionsnachlese des Präsidenten

«Das Rad der Zeit lässt sich nicht einfach  
zurückdrehen»

Wir verkaufen
für Sie.

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 86 | Fax 044 487 17 83 | roger.kuhn@hev-zuerich.ch
www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Roger Kuhn und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf: 044 487 17 86

Suchen Sie einen Käufer für Ihre Immobilie? Seit über 125 Jahren
bieten wir Sicherheit und schaffen Vertrauen beim Verkauf von Immo-
bilien. Ob Eigentumswohnung, Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus,
ob Gewerbeimmobilie oder Bauland: Setzen auch Sie auf unsere gute
Vernetzung und langjährige Markterfahrung, von der Preisfestlegung
bis zur Abwicklung der Grundstückgewinnsteuer.
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seits möchte man den Aspekt der 
Gleichbehandlung mit den Mietern  
im Auge behalten. Und drittens darf 
das Steuersubstrat nicht über Gebühr 
in Frage gestellt werden. Das Beste 
kommt aber zum Schluss: viertens, es 
sollte eine einfache Lösung sein. 

Sämtliche Mitglieder der WAK 
Ständerat haben dieser Kommissions­
initiative zugestimmt. Somit war für 
mich klar: Das Ganze kann nur ein 
Humbug sein, denn es fehlen die kon­
kreten Inhalte. Im Rat ist man sich seit 
30 Jahren schliesslich einig darüber, 
dass der Eigenmietwert abgeschafft ge­
hört.

Sie klingen nicht sehr erfreut. Was ist 
denn der Haken daran?

Wir haben verschiedene Eigentümer­
gruppen. Das müssen wir im Auge be­
halten. So gibt es Neuerwerber von Ei­
gentum, für welche die aktuell relativ 
strengen Regeln bezüglich des Eigenkapitals, 
der Tragbarkeitsrechnung etc. gar nicht so 
schlecht sind, vor allem dann nicht, wenn die 
Zinsen wieder steigen. 

Eine andere Gruppe umfasst ältere Personen, 
die beispielsweise wegen des vorzeitigen Bezugs 
ihrer Pensionskassengelder für den Erwerb von 
Eigentum jetzt mit einer eher bescheidenen  
Rente leben müssen. Diese Gruppe ist von den 
Kosten des Eigenmietwerts stark betroffen. Sie 
profitieren auch nicht mehr wirklich vom 
Schuldzinsabzug, denn ihr Haus ist in der Regel 
bereits abbezahlt. Als typische Schweizer wol­
len sie ja möglichst keine Schulden haben.

Was für einen Lösungsansatz wir auch im­
mer bringen, es ist wichtig, dass wir all die un­
terschiedlichen Gruppen berücksichtigen. Für 
eine Gruppe ist das heutige System gut, während 
eine andere wiederum mit einem reinen Sys­
temwechsel leben könnte.

Evi Allemann (EA): Einen reinen Systemwech­
sel würde ich auch unterstützen. Aber wie Sie 
bereits sagten, der Haken an der ganzen Ge­

schichte ist, dass der Systemwechsel zwar breit 
abgestützt ist, der Teufel aber im Detail liegt.

Zentral für mich ist, dass bei der Abschaf­
fung des Eigenmietwerts gleichzeitig auch alle 
Abzüge wegfallen. Wo kein Einkommen mehr 
vorhanden ist, können auch keine Gestehungs­
kosten geltend gemacht werden. Das Ziel ist  die 
steuerliche Gleichbehandlung der Mieterinnen 
und Mieter, die keine Möglichkeiten haben, ihre 
Wohnkosten von den Steuern abzuziehen. Hier 
liegt für mich der Fokus. 

Wichtig ist weiter, eine Lösung zu finden, die 
keine allzu einschneidenden finanziellen Aus­
wirkungen für die öffentliche Hand hat. Ein 
Systemwechsel ist je nach Ausgestaltung mit 
einer happigen Reduktion der Steuereinnahmen 
von 250 Millionen Franken pro Jahr und mehr 
verbunden. 

Deshalb glaube auch ich nicht, dass der Sys­
temwechsel in dieser allgemeinen Form, den die 
Kommission des Ständerats jetzt beschlossen 
hat, in absehbarer Zeit kommen wird. Zumal 
ihr, die den Wechsel initiiert habt, alles andere 
als Feuer und Flamme dafür seid… 

HE: Wir wissen noch nicht einmal, wie diese 
Lösung konkret aussehen soll. Das ist alles noch 
komplett ohne Inhalt.

Kam dieser Vorschlag unmittelbar nach der Ab-
lehnung Ihrer Motion im Ständerat zustande, 
wie ist hier der Zusammenhang zu sehen?

HE: Das war für mich ganz klar ein Feigenblatt 
für die Ständeräte, um meine Motion, an der sie 
sich offenbar am Wahlrecht und an ei­
nigen anderen Punkten gestört hatten, 
ablehnen zu können. Gleichzeitig prä­
sentierten sie diese Kommissionsinitia­
tive als Rettung.

Immerhin bleibt Ihnen ein kleiner Trost: 
Sie konnten mit Ihrer parlamentarischen 
Initiative «Missbräuchliche Untermiete 
vermeiden» im Nationalrat einen Erfolg 
verbuchen.

HE: Zuerst möchte ich kurz erklären, 
worum es dabei überhaupt geht. Ich bin 
überzeugt, dass auch heute noch die 
Hälfte des Nationalrats nicht verstanden 
hat, worüber sie genau abstimmten. Es 
geht hier nämlich definitiv nicht um die 
ganze Problematik mit Airbnb.

EA: Betreffend Airbnb sind wir uns  
einig. Das ist ein komplett anders gela­

gertes Thema. Und ich kann Ihnen versichern, 
zumindest ich habe verstanden, worüber wir im 
Rat befunden haben (lacht). 

HE: In der Stadt Zürich hatten wir drei Fälle, 
die in den Medien ausgebreitet wurden. In  
jedem dieser Fälle hatten die Mieter ihre Woh­
nungen sehr gewinnbringend untervermietet, 
natürlich ohne Einverständnis des Vermieters. 
Es handelte sich dabei klar um einen Missbrauch 
– und genau diesen möchte ich mit meiner  
Initiative verhindern. 

Gemeinhin wird ja davon gesprochen, dass 
es zu keinen missbräuchlichen Mieten kommen 
soll, versteht dies aber jeweils ausschliesslich im 
Verhältnis von Vermieter zu Mieter, aber nie 
von Mieter zu Untermieter. Es gibt für mich 
aber keinen Grund, weshalb das nun in diesem 
Verhältnis keine Gültigkeit haben sollte. 

Weiter wird immer behauptet, es gehe güns­
tiger Wohnraum verloren. Meiner Meinung 
nach ist meine Initiative auch eine Massnahme, 
um das zu verhindern. Deshalb verlange ich, 
dass der Untermieter verpflichtet ist, dem Ver­
mieter seine Untermiete zu melden und deren 
genaue Konditionen bekannt zu geben.

ZUR PERSON

Evi Allemann, *1978 in Bern, ist verheiratet, 
Mutter von zwei Kindern und lebt in Bern, wo sie 
mit ihrer Familie in einem Altbau eine Wohnung 
mietet. Sie studierte an der Universität Bern 
Rechtswissenschaften. Im Herbst 2003 wurde Evi 
Allemann in den Nationalrat gewählt. Heute wid-
met sich die Juristin Vollzeit dem Nationalrats-
mandat. Sie ist Mitglied der Verkehrs- sowie der 
Rechtskommission, nimmt Einsitz im Vorstand  
des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterver
bandes und präsidiert den kantonalbernischen 
Mieterverband. Zudem ist sie Präsidentin des VCS 
Verkehrs-Clubs der Schweiz .  
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Ist denn diese Meldepflicht nicht bereits heute 
der Fall?

HE: Ja, das stimmt. Zwar muss der Mieter seine 
Untermiete schon heute melden, doch es fehlen 
Sanktionen, wenn er es unterlässt.

EA: Auch in Ihrer parlamentarischen Initiative 
fehlen diese Sanktionen…

HE: Jein, ich habe darin ein ausserordentliches 
Kündigungsrecht vorgesehen für den Fall, dass 
der Mieter dem Vermieter die Konditionen für 
die Untermiete nicht bekannt geben will. Es 
braucht also mehr Transparenz in dieser Sache.

EA: Was Sie sagen, klingt aufs erste Hinhören 
hin eigentlich alles sehr vernünftig. Als Miete­
rin habe ich ja auch kein Interesse daran, dass 
im Untermietverhältnis mit missbräuchlichen 
Mieten Gewinn gemacht wird und dadurch die 
Mieten weiter nach oben gedrückt werden. Hier 
sind wir gleicher Meinung. 

Meines Erachtens besteht im Bereich der 
klassischen Untermiete im Gegensatz zu Airbnb 
kein Handlungsbedarf. Die Regeln für die  

Untermiete sind eingespielt und wichtige Punk­
te wie die Höhe des Mietzinses sind eigentlich 
klar geregelt. Ein weiterer Haken ist die vorge­
sehene zweijährige Befristung der Untermiete. 
Das bereitet all jenen ein Problem, die beispiels­
weise wegen einer Professur, eines Forschungs­
aufenthalts oder eines Einsatzes fürs Rote Kreuz 
mehrjährigen Auslandsaufenthalt machen und 
beabsichtigen, danach wieder in ihre Wohnung 
zurückzukehren. Sie könnten ihre Wohnung 
während dieser Zeit nicht mehr durchgehend 
untervermieten und laufen Gefahr, diese ganz 
aufgeben zu müssen. 
 
Wie Sie beide deutlich machten, geht es bei  
«Missbräuchliche Untermiete vermeiden» nicht 
um Airbnb. Doch bei der ganzen Airbnb-Pro
blematik bekommt man den Eindruck, dass in 
Bern niemand so recht weiss, wie man damit 
umgehen soll.

EA: Da haben wir tatsächlich eine offene Bau­
stelle, sowohl aus Sicht der Mieterschaft wie 
auch der Vermietenden. Und eine einfache Lö­
sung liegt nicht auf der Hand, weil viele sich 
teils zuwiderlaufende Interessen zu berücksich­
tigen sind.

«Raum für Vertrauen
heisst für mich,
Ihre Interessen ins
Zentrum zu stellen.»
Mike Suter
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder

ImmoCorner AG

Immobilienverkauf
Immobilienbewirtschaftung

Schulstrasse 169
8105 Regensdorf
Telefon 043 343 70 00
www.immocorner.ch
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HE: Davon sind definitiv alle betroffen. Deshalb 
muss das genau angeschaut werden. Jedoch bin 
ich der Meinung, dass nicht überreagiert wer­
den darf und man in einen Aktivismus verfällt. 
Unter der Leitung des BWO (Bundesamt für 
Wohnungswesen) gibt es zu diesem Thema ei­
nen runden Tisch, an dem sich alle Interessen­
ten, also Eigentümer, Vermieter, Mieterorgani­
sationen etc., untereinander austauschen 
können. Wir werden auch Experten aus grossen 
Städten aus dem Ausland einladen, die bereits 
eingehendere Erfahrungen mit Airbnb gemacht 
haben. Selbstverständlich haben wir auch Ver­
treter von Airbnb eingeladen, diese zieren sich 
jedoch bis anhin, daran teilzunehmen.

EA: Das erstaunt mich nun aber, denn gerade 
in dieser Session sah man genau diese Airbnb-
Vertreter hier in der Wandelhalle am Lobbyie­
ren. Und sie haben ebenfalls in dieser Session 
zu einem Parlamentarieranlass eingeladen, um 
das Gespräch mit den Parlamentarierinnen und 
Parlamentariern zu suchen. Da stehen ganz  
offensichtlich massive finanzielle Interessen auf 
dem Spiel. 

Auch aus Sicht der Mieterinnen und Mieter 
ist es ist sehr schwierig, in der ganzen Airbnb-
Problematik eine gute Lösung zu finden. Auf 
der einen Seite ist es verständlich, dass sich Mie­
tende daran stören, wenn in der Nachbarswoh­
nung wegen der Airbnb-Vermietung ein per­

manentes Kommen und Gehen 
herrscht. Andererseits haben 
auch Mietende ein Interesse, 
ihre Wohnung zu vermieten, 
wenn sie länger in die Ferien ge­
hen. Wenn daraus kein eigent­
liches Schatten-Hotel-Business 
entsteht, sollte dies auch mög­
lich sein. Hier verfolge ich einen 
eher liberalen Ansatz und be­
vorzuge eine möglichst freiheit­
liche Lösung. Wir dürfen keine 
Illusionen haben: Airbnb ist für 
viele attraktiv, und es wird rege 
nachgefragt. Schränkt man es 
zu stark ein, wird es nicht ver­
schwinden, sondern einfach ir­

gendwo in einem Graubereich stattfinden. Des­
halb setzt man besser darauf, klare Regeln 
aufzustellen und Auswüchse zu verhindern.

Somit braucht es hier einen gewissen ver­
nünftigen Rahmen, und den gilt es noch zu fin­
den. Dieser soll es ermöglichen, seine Wohnung 
während einer gewissen Zeit pro Jahr weiterzu­
vermieten, aber gleichzeitig verhindern, dass 
das Vermieten via Airbnb zu einem Dauerzu­
stand wird. Ich bin froh, dass es diesen runden 
Tisch gibt, und ich hoffe, es gelingt uns, eine 
möglichst gute Lösung zu finden.

Die Welt hat sich verändert, und Konzepte 
wie Sharing Economy in Kombination mit den 
neuen digitalen Möglichkeiten haben auch im 
Wohnbereich den Weg frei gemacht für neue 
Geschäftsmodelle. Das ist eine Realität, welche 
es zu akzeptieren gilt. Wir können und wollen 
das Rad der Zeit nicht einfach zurückdrehen.

Frau Allemann, Herr Egloff, ich danke Ihnen 
für das Gespräch.� ■

Sie renovieren, wir finanzieren.
Mit den besten Konditionen
für die Umwelt.

zkb.ch/umweltdarlehen

ZKB Umweltdarlehen: Die günstigste Finanzierung für nachhaltige
Bau- und Renovationsprojekte. Unsere Eigenheim-Experten beraten
Sie gerne.

Auf W
unsch

mit Lebe
ns-

versich
erung!



Ich hätte schon früher den

richtigen Makler nehmen sollen

Sie suchen eine professionelle

Immobilienverwaltung ?

Professionelle Dienstleistungen zu fairen Preisen

Verlangen Sie unsere kostenlose Offerte

044 318 70 70

www.simtra.ch
Seit 1994 Ihr Partner in allen Immobilienfragen

Stockwerkeigentum|Bewirtschaftung|Verkauf

S I M T R A

Pilze gehören in den Wald.
Wir sind der Experte für Schimmelpilzsanierungen.
0848 044 044 www.schlagenhauf.ch Malen Umbauen Fassaden

Wir renovieren
für Sie.

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich
Telefon 044 487 18 10 | Fax 044 487 18 20 | giorgio.giani@hev-zuerich.ch
www.hev-zuerich.ch

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Giorgio Giani und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf: 044 487 18 10

Teil- oder Gesamtsanierung? Neubau oder
Renovation? Garantiefall oder nicht? Wir begleiten
Sie vom Spatenstich bis zur Bauabrechnung
und stehen Ihnen als Bau-Manager oder Treuhänder
zur Seite. In Gummistiefeln bei Wind und Wetter
genauso wie am Schreibtisch.
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Das ursprüngliche Ziel der sogenannten 
«Energiestrategie 2050» war, die Energie-
effizienz zu steigern. Über die Jahre wurde 
die Vorlage mit etlichen weiteren Punkten 
angereichert. Das vorliegende Gesetz, über 
welches wir am 21. Mai abstimmen, bein-
haltet neue Verbote und Auflagen. Gleich-
zeitig werden umfangreiche Subventionen 
in Aussicht gestellt. Der Energiebedarf der 
wachsenden Bevölkerung hingegen wird 
überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Die 
Folge wären steigende Preise und eine mas-
siv gefährdete Versorgungssicherheit. Wer 
nicht ständig Stromausfälle provozieren 
will, tut gut daran, ein Nein in die Urne zu 
legen.

Mit der «Energiestrategie 2050» soll die Ener-
gieversorgung der Schweiz total umgebaut wer-
den. Es geht letztlich um eine Weichenstellung. 
Soll der bislang marktwirtschaftliche Ansatz 
durch ein planwirtschaftliches Konzept ersetzt 
werden? Geht es nach dem Bundesrat, sollen 
künftig grosszügige Subventionen ausgerichtet 
werden. Das Verhalten der Bevölkerung soll mit-
tels Verboten und Strafabgaben gelenkt werden. 
Dass sich selbst gewisse Branchen- und Berufs-
verbände für ein Ja am 21. Mai engagieren, 
kommt nicht von ungefähr: Die in Aus- 
sicht gestellten staatlichen Subventionen sind 
für die betreffenden Branchen eine grosse  
Verlockung.

Schritt zur Planwirtschaft
Ab 2020 soll das heutige Fördersystem zu einem 
Lenkungssystem umgebaut werden. Die beste-
henden Abgaben auf Brennstoffe und den Strom 
sollen ausgebaut und erhöht werden. Bekannte 
Förderinstrumente sollen zugleich sukzessive 
zurückgefahren werden. Das Gebäudepro-
gramm würde per 2021 abgesetzt, und die kos-

tendeckende Einspeisevergütung (KEV) würde 
noch bis spätestens 2030 verfügt werden.

Heute bewährte Energieträger wie Heizöl sol-
len gar per 2029 verboten werden. Davon wären 
rund 800 000 Hauseigentümer in der ganzen 
Schweiz betroffen. Sie würden gezwungen, teu-
res Geld in neue Heizungen und Anlagen zu in-
vestieren. Das Energiegesetz beinhaltet weiter 
auch deutliche Verschärfungen bezüglich der 
Gebäudevorschriften – als hätten Grundstück-
besitzer und Hauseigentümer nicht schon heute 
genügend staatliche Auflagen und Regulierun-
gen zu beachten. Zusätzliche bürokratische Vor-
schriften zur Energienutzung wären ein weiterer 
Eingriff ins Privateigentum. Insbesondere auch 
darum, weil die Hausbesitzer die Kosten für die-
se Bürokratie selber zu tragen haben. Die enor-
men Mehrkosten treffen alle – auch jene, die sich 
umweltbewusst verhalten.

Mehrkosten für Hauseigentümer
Hauseigentümer sanieren ihre Liegenschaften 
in aller Regel überlegt und mit langfristiger Op-
tik. Investitionen sollen sich lohnen; wo Kosten 
anfallen, wollen Entscheide gut überlegt sein. 
Genau gegenteilig handelt die Politik beim Ener-
giegesetz: blauäugig und experimentierfreudig. 
Ein gefährlicher Ansatz – ist doch eine günstige 
und sichere Energieversorgung ein Standort
faktor von höchster Bedeutung.

Trotz enormer Kosten wird die Versorgungs-
sicherheit mit dem neuen Energiegesetz aber 
massiv gefährdet. Dass Solarpanels und Wind-
turbinen nur dann Strom produzieren, wenn die 
Sonne scheint oder der Wind weht, sollte eigent-
lich bekannt sein. Dass die Stromproduktion aus 
diesen Quellen darum starken Schwankungen 
unterliegt, ist eine Tatsache. Milliardenteure In-
vestitionen in den Ausbau der Netze und Spei-
cherkapazitäten sind zwingende Voraussetzung, 
damit Photovoltaik oder Windenergie zumin-

Energiestrategie

Energiegesetz gefährdet  
Versorgungssicherheit

IHRE PARTNER FÜR ALLE FRAGEN
RUND UM IHRE IMMOBILIE

IMOYA IMMOBILIEN AG
Florastrasse 49
8008 Zürich

info@imoya-immo.ch

Jean-Pierre Bloch Roland A. Munz
Tel. 044 515 00 44 Tel. 044 515 00 40

· VERKAUF
· SCHÄTZUNG
· UMNUTZUNG

imoya-immo.ch
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Einer für alles
Reparatur, Verkauf und Installation
aller Marken für Küche und Waschraum.

Telefon 0844 848 848,
Fax 0844 848 850,
service@sibirgroup.ch

Ihr Partner in Ihrer
Region:
SIBIRGroup AG
Bahnhofstrasse 134
8957 Spreitenbach

Ihr Partner mit Allmarken-Service www.sibirgroup.ch

Die echte Schweizer Küche

BRUNNER KÜCHEN AG 5618 Bettwil 056 676 70 70 www.brunner-kuechen.ch

Grosse, vielseitige Ausstellung mit 30 komplett eingerichteten Küchen in Bettwil.
Vom Design, Planung über die Produktion bis zur Montage alles aus einem Haus.

dest teilweise zur Versorgungssicherheit beitra-
gen können. 

Die «Aktion für vernünftige Energiepolitik 
Schweiz (AVES)» bringt es auf den Punkt: «Im 
Winter werden der Schweiz rund drei Terawatt-
stunden Strom fehlen. Um diese Menge zu spei-
chern, braucht es die Batterien von 40 Millionen 
Tesla-Fahrzeugen oder mehr als 20 neue Pump-
speicherwerke der Grösse Linth-Limmern. Die 
Kosten sind exorbitant – für die Pumpspeicher-
werke etwa 250 Milliarden Franken, für die Bat-
terien gar 1000 Milliarden Franken!».

Kohlestrom aus Deutschland?
Da noch keine technischen Lösungen bestehen, 
um den Sommerüberschuss in erforderlicher 
Menge in den Winter zu verschieben, müsste die 
Schweiz während Monaten Strom aus dem Aus-
land importieren. Damit würden wir uns in eine 
beachtliche Auslandabhängigkeit begeben. 

Blicken wir nach Deutschland, stellen wir 
fest, dass der Ausstieg aus der Kernenergie trotz 
Subventionen in zweistelliger Milliardenhöhe 
namentlich durch Gas- und Kohlekraftwerke 

kompensiert wird. Dass die Energiewende in 
Deutschland nun rekordhohe CO2-Emissionen 
zur Folge hat, zeigt, wie wenig durchdacht diese 
Konzepte sind.

Ständig mehr bezahlen, die Versorgung  
gefährden und eine riskante Abhängigkeit  
vom Ausland – das ist, kurz zusammengefasst, 
das Fazit des revidierten Energiegesetzes. Eine 
gefährliche Vorlage für den Wirtschaftsstand-
ort. Als liberal denkender Bürger, dem Eigen-
verantwortung wichtig ist, widerstreben mir die 
immer neuen Gesetze und Auflagen. Darum 
stimme ich aus Überzeugung Nein zur dieser 
Vorlage.� ■

Gregor Rutz
Nationalrat  
Präsident HEV Zürich

Jetzer Storen GmbH
In der Wässeri 16, 8047 Zürich
Tel. +41 44 401 07 47, Fax +41 44 401 07 48
e-mail: info@jetzer-storen.ch

• Sonnen & Lamellenstoren

• Rollladen-Reparatur-Service

• Neuanfertigungen
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Ausflug Mitgliederforum

Europarat Strasbourg

Doris Fiala
Die FDP-Nationalrätin und 
Delegierte beim Europarat 
ermöglicht einen Blick hinter 
die Kulissen.

INFORMATIONEN 

Datum: Mittwoch, 28. Juni 2017
Programm:	 6.30 Uhr 	 Abfahrt mit Comfort-Car ab Busparkplatz Sihlquai beim HB Zürich
	 ca. 9.30 Uhr	 �Ankunft Europarat 

Filmvorführung und Erklärungen, Beobachten des Ratsbetriebs auf der Tribüne, 
danach Apéro beim Schweizer Botschafter und gemeinsames Mittagessen in der 
Altstadt von Strasbourg

	 ca. 15.00 Uhr 	 Zeit zur freien Verfügung
	 17.00 Uhr	 Rückfahrt nach Zürich  
	 ca. 20.00 Uhr	 Ankunft in Zürich Sihlquai

Kosten:	 pro Person: 	Mitglieder CHF 220.–/Nichtmitglieder CHF 260.– 
	 Inbegriffen:	�Carfahrt inkl. Kaffee und Gipfeli bei Hinfahrt, Sandwich und Mineral bei 

Rückfahrt, Besuch Europarat, Apéro, Mittagessen und Getränke

Anmeldung: Für die Anmeldung benützen Sie bitte den untenstehenden Talon. Bitte vollständig ausfüllen. 
Die Platzzahl ist beschränkt, die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Anmeldeschluss: Mittwoch, 31. Mai 2017
Sie können sich bis drei Wochen vor dem Ausflug abmelden, ohne dass Ihnen Kosten entstehen.  
Bei späteren Abmeldungen wird eine Bearbeitungsgebühr von 30% der Kosten erhoben. Bei unentschuldigtem 
Nichterscheinen bleiben die vollen Kosten geschuldet.  
Eine Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

Ihre Katrin Widmer

AN ME LDU NG FÜ R MITG LIE DE RFORU M

«Europarat Strasbourg» vom 28. Juni 2017 (Angaben bitte in Blockschrift) 
Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Anzahl Personen

Name 	  Vorname	 Geburtsdatum	 Nationalität

Name 	  Vorname	 Geburtsdatum	 Nationalität

Strasse	 PLZ und Ort

E-Mail	 Telefon privat	 Telefon Geschäft

Mitgliedernummer 	 Datum	 Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

✂

Der Europarat wurde 1949 gegrün-
det, um sicherzustellen, dass  
sich die Schrecken des 2. Weltkrie-
ges nicht wiederholen würden, 
und um in ganz Europa gemeinsam 
demokratische Prinzipien zu ent-
wickeln. 

Hauptsitz ist das Palais de l’Europe in 
Strasbourg, vor welchem die Flaggen 
der mittlerweile 47 Mitgliedsstaaten 
wehen. Das Palais ist der Arbeitsplatz für einen 
Teil des Sekretariats des Europarates, für das 
fast 2000 Mitarbeiter tätig sind. Herzstück  
ist der Plenarsaal, in dem politische Vertreter 
aller Mitgliedsstaaten zu den Sitzungen der  
Parlamentarischen Versammlung und des  
Kongresses der Gemeinden und Regionen des 
Europarates zusammenkommen.

National- und Europarätin Doris Fiala gibt 
uns die Ehre, uns durch das Palais zu führen 
und uns einen Einblick in die Arbeit der Mit-
glieder der nationalen Parlamente, Diplomaten, 
Experten und anderer Vertreter der Mitglieds-

staaten zu bieten. Anschliessend haben wir das 
Vergnügen, vom Schweizer Botschafter, Herrn 
Markus Börlin, in Strasbourg zum Apéro ein-
geladen zu sein.� ■



IhreVorteile:
> Werterhaltung der Anlage
> Innenreinigung und Schutzanstrich
> Durchführung ganze Schweiz
> Kein Heizunterbruch
> Auch bei vollem Tank
> Cumulus-Punkte

TANKREVISION

Jetzt Offerte anfordern:
044 495 13 33

www.migrol-tankrevision.ch

Eine Tankanlage soll laut Gesetz
regelmässig von einer Fachfirma
kontrolliert werden.

Knonau ZH (Weiler Uttenberg)

Wohnen kann so schön sein
Freistehendes Wohnhaus an erhöhter Lage mit wunderbarer  
Aussicht bis in die Innerschweizer Berge; regional bedeutsames  
Gebäude, Grundstücksfläche 875 m².
Verhandlungspreis: CHF 1 050 000.–

Uhwiesen ZH

Exklusives Einfamilienhaus
An wunderschöner, unverbaubarer Südhang-Aussichtslage.  
Fläche ca. 220 m² mit Wintergarten und Hallenschwimmbad.  
Das repräsentative Gebäude ist luxuriös ausgebaut und wurde  
laufend unterhalten (Baujahr 1973). Grundstücksfläche 888 m²,  
Doppelgarage, diverse Aussenabstellplätze.
Verhandlungspreis: CHF 1 800 000.–

Wetzikon

Ideal für Handwerker/  
4-Zimmer-Einfamilienhaus
An einer nicht durchgehend befahrenen Quartierstrasse südöstlich  
der Bahnhofstrasse gelegen. Wohnfläche ca. 80 m2 mit Pergola (ca. 9 m2).  
Grundstücksfläche 331 m2, Baujahr 1947 (einfacher Ausbau).
Verhandlungspreis: CHF 695 000.– inkl. Aussenabstellplatz

Wädenswil ZH

Wohnen im Schloss:  
8½-Zimmer-Villenwohnung
an erhöhter Lage mit fantastischer Aussicht auf den Zürichsee, im  
Hochparterre (Lift vorhanden), Wohnfläche ca. 330 m² mit Wintergarten,  
3 Balkone, Baujahr 1895 (Komplettrenovation 2000),  
Aussenabstellplatz, 2 Einstellplätze in UN-Garage.
Verhandlungspreis: CHF 3 000 000.–

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.   

Hauseigentümerverband Zürich  Albisstrasse 28  8038 Zürich   
Telefon 044 487 17 78  Fax 044 487 17 83  verkauf@hev-zuerich.ch  www.hev-zuerich.ch 

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf 
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch

Einbruchsicher

Energiesparend

Schallabsorbierend

www.swisswindows.ch
Die Fenster der Schweiz.

Lose Dachziegel, undichtes Flachdach,
verstopfte Regenrinne, rostige Bleche?

Bleiben Sie auf dem Boden!
Wir sind blitzschnell zur Stelle.

0 4 4 208 9 0 60

DACHGENER AL I S T

Scherrer Metec AG
8027 Zürich www.scherrer.biz
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Die Digitalisierung der Kommunikation  
umfasst nicht nur die Festnetztelefonie, 
sondern auch technische Anlagen, die  
noch über die herkömmliche Festnetztech-
nologie kommunizieren. Hauseigentümer 
sollten die Umstellung auf neue Techno-
logien so rasch wie möglich in Angriff  
nehmen.

Weltweit werden Festnetze auf die zukunftsori-
entierte Internet-Protokoll-Technologie (IP) 
umgestellt, so auch in der Schweiz. Heute pro-
fitieren bereits rund 1,6 Millionen Kunden der 
Swisscom von der neuen Technologie, die ver-
bleibenden Anschlüsse folgen bis Ende 2017. Ab 
2018 beginnt der schrittweise Rückbau der alten 
Infrastruktur. Die Transformation zu All IP 
bildet die Basis für die Digitalisierung der 
Schweiz und für ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Trotz der vielen Vorteile gab es vereinzelte 
Bedenken bezüglich der Umstellung auf All IP. 

So verlangte etwa Ständerat Joachim Eder (FDP, 
ZG) in einem Postulat an den Bundesrat, zu 
prüfen, ob die Grundversorgungskonzessionä-
rin verpflichtet werden kann, den analogen Te-
lefonanschluss mit Fernspeisung auch nach 2018 
während einer Frist von fünf Jahren weiterhin 
zu gewährleisten. Der Bundesrat kommt in sei-
nem am 2. Dezember 2016 publizierten Bericht 
ans Parlament jedoch zum Schluss, dass die 
Umrüstungskosten für die Eigentümer dieser 
Anlagen tragbar sind und keine Verlängerung 
des analogen Netzbetriebes nötig ist.

Unveränderter Zeitplan
Dieser Entscheid bedeutet, dass der Zeitplan 
von Swisscom zur Umstellung auf All IP per 
Ende 2017 (siehe Kasten) beibehalten wird. Es 
ist deshalb für Hauseigentümer, die mit der Um-
stellung der technischen Anlagen auf die All-
IP-Infrastruktur noch nicht begonnen haben, 
höchste Zeit, damit anzufangen. Zu Beginn der 

Neue Kommunikationstechnologien

Lifttelefon jetzt auf All IP umstellen

Die Umstellung auf All IP umfasst neben der Festnetztelefonie auch Anwendungen wie etwa Lifttelefone, Alarm- und Haus-
technikanlagen.

...das
Schlimmste
am Einbruch
ist das Gefühl
danach.

Martin Eichholzer AG
Bachmattweg 13
CH-8048 Zürich
Tel. 044 434 10 10
www.quadragard.ch

45%
35%
10%
4%

Die Einbrecher kennen die
Schwachstellen an Ihrem Zuhause
– Sie jetzt auch!
Wir haben die Lösungen für Ihre
persönliche Sicherheit.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie
unsere unverbindliche Beratung.

kommen durch die
Garten- oder Balkontür

kommen durch ein
Fenster

bevorzugen eine
Eingangstür

steigen durch einen
Lichtschacht ein

Beugen Sie vor und sichern Sie
diese Schwachstellen:

Alle 8 Minuten wird in der
Schweiz eingebrochen und...

Telefon: 052 345 21 22
E-Mail: info@faellag.ch
Internet: www.faellag.ch

Spezialfällarbeiten
Wo andere an ihre Grenzen stossen,

beginnt unserAlltag

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:

• Spezialfällarbeiten von Bäumen, auch an fast
unmöglichen Standorten

• Stockfräsarbeiten

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne
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Umstellung auf IP sollte ein Inventar sämtlicher 
technischer Anlagen erstellt werden, die heute 
noch über den analogen ISDN-Telefonanschluss 
funktionieren. Dies gilt typischerweise für Lift-
telefone, Alarm-, Haustechnikanlagen, Türöff-
nungs- und Fernwartungssysteme. Auf der Ba-
sis dieses Inventars können Offerten eingeholt, 
Budgets definiert und Aufträge vergeben wer-
den. Bei Unklarheiten kann der Bewirtschafter 
den Elektropartner vor Ort beauftragen, abzu-
klären, welche Anlagen mit welchen Anschlüs-
sen bzw. Nummern verbunden sind.

Liftnotruf im Fokus
Von der Umstellung sind alle Lifttelefone be-
troffen, die Notrufe über das herkömmliche 
Festnetz (analoge oder ISDN-Leitung) übermit-
teln. Eine Vielzahl der Aufzugsanlagen verwen-
det bereits heute ausschliesslich das Mobilfunk-
netz für die Kommunikation oder wurde bereits 
umgerüstet. Die neue Lösung bietet einige Vor-
teile: Bei einem Stromausfall etwa funktioniert 
der Mobilfunkanschluss dank des batteriege-
stützten Mobilfunknetzes des Providers in der 
Regel weiterhin. Deshalb empfiehlt die Swiss-
com die Mobilfunklösung als Ersatz für den 
bisherigen Fixnetzanschluss. Um die Umrüs-
tungen voranzutreiben, sollten sich Hauseigen-

tümer so rasch wie möglich direkt an ihren 
Wartungsvertragspartner oder an den Lifther-
steller wenden. Diese werden alles Nötige un-
ternehmen, um den kontinuierlichen Betrieb 
der Lifttelefonie-Anlagen zu gewährleisten. 
Häufig wird der Mobilfunkanschluss inklusive 
Folgekosten direkt im Wartungsvertrag des Lift-
herstellers integriert.

Notstromgestützter IP-Anschluss  
in Vorbereitung
Für Anlagen, bei denen ein mobilfunkbasierter 
Anschluss nicht erwünscht oder nicht möglich 
ist, der Betrieb aber bei einem Stromausfall 
trotzdem gewährleistet sein muss, lanciert die 
Swisscom im Frühjahr 2017 eine ergänzende 
Lösung. Dabei wird der bestehende Anschluss 
(analog/ISDN) auf einen IP-Festnetzanschluss 
(Swisscom Line basic) übertragen,der IP-Router 
jedoch zusätzlich mit einer batteriegestützten, 
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 
gestützt. In diesem Fall bestehen die Vertrags-
verhältnisse wie heute weiter.

Auf Wunsch verfügt diese Lösung über die 
Option einer Ausfallsicherung via Mobilfunk. 
Dadurch stehen zwei unabhängige Kommuni-
kationskanäle zur Verfügung, welche die Sicher-
heit zusätzlich erhöhen. Die Lösungen können 

WICHTIGE PUNK TE BE I  DER UMSTELLUNG

Unter www.swisscom.ch/ip hat Swisscom  
eine spezielle Rubrik für Immobilien eingerichtet. 
Hier finden Eigentümer Informationen, Ant- 
worten zu häufigen Fragen sowie Faktenblätter 
zur Umstellung von Sonderanwendungen (Lift, 
Alarmanlagen etc.) auf IP. Auch finden sich dort 
weitergehende Informationen zum IP-Festnetz-
produkt für Notruftelefonie von Swisscom.  
Unter www.swisscom.ch/ausfallsicherung können 
sich Interessenten registrieren.

All IP – Fundament der Digitalisierung
Mit All IP schafft Swisscom die technologische 
Voraussetzung für die Digitalisierung des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz; dabei investiert  
sie jährlich rund CHF 1,7 Mrd. in den Ausbau und 
die Modernisierung des Netzes. Dem Kunden

bringt All IP mehr Flexibilität, Einfachheit  
und Effizienz – standort- und geräteunabhängig.
Swisscom hält am Plan fest, bis Ende 2017  
die auf der herkömmlichen Festnetztechnologie 
basierenden Dienste auf die zukunftsorientierte 
IP-Technologie (Internet-Protokoll) umzustellen. 
Ab Mitte 2017 werden keine analogen oder  
ISDN-Produkte mehr verkauft.
Ab 2018 wird die alte Telefonie-Infrastruktur 
schrittweise regional ausser Betrieb genommen. 
Kunden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht  
auf ein IP-Produkt umgestellt haben, werden von 
Swisscom dabei begleitet. Heute wechseln  
monatlich über 30 000 Swisscom-Kunden auf  
die IP-Technologie, und rund 70% nutzen  
die Vorteile der IP-Produkte. Weitere Infos unter 
www.swisscom.ch/ip.

Beat Döös 
Head of All IP  
Transformation,  
Swisscom AG

via Swisscom-Partner oder direkt bei Swisscom  
bestellt werden. Die Installation ist einfach  
zu realisieren. Interessenten können sich auf 
www.swisscom.ch/ausfallsicherung registrie-
ren und erhalten zur gegebenen Zeit weitere  
Information.

Jetzt handeln
Hauseigentümer sollten die Umstellung jetzt 
angehen und nicht erst gegen Ende 2017. Dann 
könnten nämlich die Ressourcen bei Swisscom-
Partnern oder Aufzugsfirmen und Wartungs-
partnern nicht zuletzt wegen zahlreicher «Last-
Minute-Umrüstungen» knapp werden. Alle, 
welche die Arbeiten jetzt in Angriff nehmen, 
können besser planen und haben etwas mehr 
Zeit. � ■

WIE IST VORZUGEHEN?

Bei der Umstellung auf All IP ist es entscheidend, 
dass Hauseigentümer oder deren Verwalter bald 
aktiv werden, um den einwandfreien Betrieb der 
Anlagen auch nach 2017 sicherzustellen. 
Folgende Aufgaben sind zu erledigen:
•�	betroffene Anlagen identifizieren
•�	mit den Anbietern der Anlagen neue Lösungen 

bestimmen und Offerten einholen
•�	Budget klären
•�	Aufträge für die rasche Umsetzung vergeben.
Die Umstellung ist auch eine gute Gelegenheit, um 
historisch gewachsene Installationen zu erfassen 
und zu optimieren – dies kann sich langfristig auch 
kostenseitig lohnen (Fernwartung, Vorerfassung 
von Störfällen etc.). Die Elektriker als Swisscom-
Partner und die Anlagenhersteller oder Wartungs-
partner unterstützen die Bewirtschafter bei der 
Umstellung.

Einfach zum neuen Heizsystem.

Verlangen Sie jetzt eine
Offerte und erwähnen
Sie den Code:

JETZT NEU! Marken-Wärmepumpe
inkl. Montage einfach online kaufen:

Was? Die neue
Heizung läuft schon?

www.heizungsmacher.ch/hev
die@heizungsmacher.ch
Tel. 058 680 22 50
DIE HEIZUNGSMACHER
Reitergasse 11, 8004 Zürich

www.heizungsmacher.ch/hev

HEV201704.2

Fr. 800.
–
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HEV-
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Will der Mieter einer Wohnung diese über 
eine Buchungsplattform wie Airbnb wei-
tervermieten, muss er die Vorschriften 
über die Untervermietung von Wohnun-
gen einhalten. Im konkreten Fall hat der  
Mieter diese Vorschriften klar verletzt  
und bietet wegen seiner unwahren An-
gaben im Prozess auch keine Gewähr  
für eine korrekte Untervermietung in  
der Zukunft. Das Mietgericht verpflich- 
tet ihn daher nicht nur zur Herausgabe  
des erzielten Gewinns, sondern verbie- 
tet ihm generell die künftige Weiter- 
vermietung über Buchungsplattformen.

Ein Mieter einer Wohnung stellte diese über 
die Buchungsplattform Airbnb Drittpersonen 
gegen Entgelt zur Verfügung. Die Zustimmung 
des Vermieters zur Weitervermietung holte er 
nicht ein. Der Vermieter reichte Klage beim 
Mietgericht ein.

Das Mietgericht hält in seinem rechts- 
kräftigen Urteil fest, dass bei der Weiterver-
mietung von Wohnungen über Buchungs-
plattformen im Internet die Regeln über die 
Untervermietung von Wohnungen gelten.  
Die Untervermietung ist demnach grundsätz-
lich zulässig. Der Mieter muss allerdings  
die Zustimmung des Vermieters einholen.

Dieser kann die Untervermietung ver- 
weigern, wenn der Mieter sich weigert, ihm 
die Bedingungen des Untermietvertrags be-
kannt zu geben, wenn die Bedingungen miss-
bräuchlich sind oder wenn dem Vermieter  
aus der Untervermietung wesentliche Nach-
teile entstehen.

Fehlende Information, Lärm … 
Im konkreten Fall gab der Mieter dem Ver-
mieter nicht bekannt, dass er die Wohnung 
untervermietete. Im Gerichtsverfahren mach-

te er zudem falsche Angaben zu den Unter-
mietkonditionen. Dem Vermieter entstanden 
durch die Untervermietung über Airbnb auch 
wesentliche Nachteile, indem sich die anderen 
Mieter im Haus durch das Verhalten der  
Gäste gestört fühlten, was gegebenenfalls  
zu Ansprüchen der anderen Mieter gegen  
den Vermieter führen könnte.

… und missbräuchliche Einnahmen
Der Mieter vermietete die Wohnung ausser-
dem zu einem missbräuchlich hohen Unter-
mietzins. Aus diesen Gründen beurteilt  
das Mietgericht die Untervermietung im  
vorliegenden Fall als unzulässig.

Da der Mieter aufgrund seines Verhal- 
tens in der Vergangenheit keine Gewähr  
für ein korrektes Verhalten nach dem Ge-
richtsverfahren bietet, verbietet ihm das  
Mietgericht die künftige Untervermietung 
über Buchungsplattformen. Der Mieter muss 
dem Vermieter zudem den Gewinn aus  
der missbräuchlichen Untervermietung her-
ausgeben.� ■

Urteil des Zürcher Mietgerichts

Untervermietung via Airbnb  
war missbräuchlich

«AWX 16 »
Abmessungen B/T/H:
1430/680/1140

DYNAMIC

Bis 75%Heizkosten-Ersparnismit einer Solaranlage + der
leisestenWärmepumpe von Swisstherm.

Jetzt vom 5%Set-Rabatt ppprofitieren.

Feerrtr ig
montiertr ! AAbbCHFF

88’990000.––
inkl. MwSt**

1. Photovoltaik-Anlage
• 20m2 Aufdach Solaranlage 3 KKKwp

2. Die neue Wärmepumpe «AWX »
• Kaum hörbarer Schallleistungspegel: 50dbA
• Leistungsmodulierte Inverter-TTTeeeccchhhnnnooolllooogggiiieee
• Sehr hoherWirkungsgrad
• Subventionierung durch EnergieSchweiz
• 20 Jahre Vollgarantie nach Abschluss
eines Serviceabos

DYNAMIC

Komplette Sanierung für ein EFH bis
3’500 Liter* Ölverbrauch/Jahr.

Inkl. Demontage der Ölheizung, Montage
der neuenWärmepumpe und ein neuer
Pufferspeicher (500 l)

* Entspricht der Leistung von max. 16 kW, bei –8° C.
** Die Preise werden vor Ort überprüft.

Feertr iigg
montiertr ! AAbCHHF

2233’990000..–
inkkl. MwSt**

Swisstherm AG

Hardstr. 21, 5103 Wildegg, Tel. 062 887 10 00
info@swisstherm.ch, www.swisstherm.ch
Zweigstellen in Bern, Ostschweiz, Zentralschweiz, Tessin

MI-SW_ZHE_148x210-RA

Heizungs-Sanierungmit eigenemKraftwerk

atelier83.ch

DIE UNTERMIETE

Der Eigentümer kann die Zustimmung 
verweigern, wenn:
• �der Mieter Angaben über die Bedingungen  

der Untermiete verweigert;
• �die Bedingungen der Untermiete, ver- 

glichen mit dem Mietvertrag, missbräuchlich 
sind, wenn der Mieter ohne Eigenleistung  
mehr Geld mit der Vermietung verdient als  
der Vermieter;

• �dem Vermieter durch die Untervermietung  
wesentliche Nachteile entstehen, wie etwa 
Lärm im Treppenhaus.
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Seit Anfang 2013 ist das neue Erwachsenen-
schutzrecht in Kraft. Es bietet die Mög- 
lichkeit, einen sogenannten Vorsorge- 
auftrag nach Art. 360 ff. ZGB und eine  
Patientenverfügung nach Art. 370 ff. ZGB 
erstellen zu können. In der Absicht, sowohl 
die Selbstbestimmung wie auch den Schutz 
und das Wohl des Individuums im Hinblick 
auf eine allfällige künftige Hilfsbedürftig-
keit zu stärken, kann eine Person damit  
selber Entscheidungen zu ihrer Lebens- 
gestaltung treffen und von ihr bestimmte 
Personen mit deren Durchsetzung beauf-
tragen.

Selbstverständlich ist es nicht einfach, sich  
Gedanken zu machen über die eigenen Be- 
dürfnisse für den Fall, dass man nicht mehr  
selber entscheiden kann, sei dies durch Krank-
heit (etwa Demenz) oder Unfall (etwa Hirn-
schlag, Koma), wenn man sich bester Gesund-
heit erfreut. Genau dann muss man sich aber 
darum kümmern, denn ein Vorsorgeauftrag 
kann nur errichtet werden, wenn man sich bes-
ter Gesundheit erfreut und in der Lage ist, die 

Bedürfnisse und Aufgaben klar zu definieren, 
also urteilsfähig und volljährig und damit hand-
lungsfähig ist. 

Medizinische und finanzielle Fragen
Während die Patientenverfügung die Wünsche 
einer medizinischen Versorgung und Behand-
lung regelt, kann man mittels Vorsorgeauftrag 
noch viel mehr und Weiteres bestimmen, wie 
das alltägliche Leben, die sogenannte Personen-
sorge, die Verwaltung und Betreuung des Ver-
mögens, die sogenannte Vermögenssorge, und 
die Vertretung im Rechtsverkehr. Dies kann je 
nach Lebens- und Vermögensumständen um-
fassender oder einfacher, allgemeiner abgefasst 
werden.

Diese umfassende und tiefgreifende Verfü-
gung bedarf, im Gegensatz zur Patientenverfü-
gung, welche lediglich einfacher Schriftlichkeit 
bedarf, besonderer Formvorschriften, damit 
dem Willen des Verfassers auch genügend Rech-
nung getragen wird. Genau wie ein Testament, 
welches für den Todesfall und nicht für den Fall 
einer dauerhaften Urteilsunfähigkeit errichtet 
wird, muss ein Vorsorgeauftrag entweder von 

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Das müssen Hauseigentümer wissen
Facility Service 
Hauswartungen

Auf den Punkt gebracht 
Die Hauswartung von A–Z!

Verlangen Sie für Ihre 
Hauswartarbeiten eine Offerte!
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Anfang bis am Ende von Hand geschrieben, da-
tiert und unterzeichnet oder mittels öffentlicher 
Urkunde von einem Notar errichtet werden 
(Art. 361 ZGB). Die anschliessende Aufbewah-
rung des Auftrages ist Sache des Erstellers, wo-
bei im Kanton Zürich eine Hinterlegung bei den 
Kindes- und Erwachsenschutzbehörden erfol-
gen kann oder eine Meldung bei der Einwoh-
nerbehörde. Allerdings erfolgt dort keine Hin-
terlegung, nur eine Mitteilung, dass ein 
Vorsorgeauftrag erstellt wurde.

Wirksam erst bei Urteilsunfähigkeit
Ein Vorsorgeauftrag entfaltet erst Wirkung, 
wenn die auftraggebende Person auch tatsäch-
lich urteilsunfähig wird und diese Urteilsunfä-

higkeit von einer gewissen Dauer ist. Es liegt 
nun am näheren Umfeld oder an den im Vor-
sorgeauftrag beauftragten Personen, der am 
Wohnsitz der auftraggebenden Person zustän-
digen Kindes- und Erwachsenschutzbehörde 
den Vorsorgeauftrag einzureichen, damit diese 
den Auftrag «validieren», also erteilen kann. Es 
wird dabei insbesondere geprüft, ob die auftrag-
gebende Person tatsächlich urteilsunfähig ist, 
ob der Vorsorgeauftrag durchführbar ist und 
ob die beauftragte Person den Auftrag erfüllen 
kann und will. Die Anordnungen im Vorsorge-
auftrag sind aber, soweit gesetzlich zulässig und 
machbar, nicht zu überprüfen. Es liegt an der 
auftraggebenden Person, in ihrem Vorsorgeauf-
trag konkrete oder umfassende Handlungsan-

weisungen zu bestimmen oder gewisse Hand-
lungen (etwa Verkauf von Liegenschaften) 
explizit zu verbieten.

Wichtig bei Liegenschaftenbesitz
Gerade im Zusammenhang mit Liegenschaften 
ist es wichtig, klar zu definieren, was mit die-
sen im Falle eines Vorsorgefalls geschehen soll. 
Ist die beauftragte Person ermächtigt, Liegen-
schaften zu verkaufen oder zu kaufen, so braucht 
es für diese Geschäfte nicht jedes Mal eine ein-
zelne zusätzliche Zustimmung der KESB, wie 
dies ohne Vorsorgeauftrag der Fall ist. Dies gilt 
für sämtliche Geschäfte im Zusammenhang mit 
Grundstücken, sei dies für die Errichtung oder 
Tilgung von Hypotheken, das Einräumen von 
Kauf- und Vorkaufsrechten oder das Errichten 
und Löschen von Dienstbarkeiten oder die Be-
gründung von Stockwerkeigentum, um nur ei-
nige Geschäfte zu nennen. 

Vielleicht ist es einer Person aber auch  
sehr wichtig, dass die geliebte Wohnliegenschaft 
explizit nicht verkauft wird und – sofern  
dies finanziell möglich ist – auch im Fall der 
Urteilsunfähigkeit als Wohnsitz und gewohnte 
Umgebung dienen soll. Das festzulegen ermög-
licht ein Vorsorgeauftrag. Ebenso, dass für eine 
Liegenschaft innerhalb der Familie ein Vorzugs-
preis für eine Übernahme gelten soll und diese 
nicht an einen Dritten zu einem maximalen 
Wert verkauft werden muss oder soll.

Aufgaben der KESB
Als beauftragte Person kann sowohl eine natür-
liche als auch eine juristische Person bestimmt 
werden. Ebenso kann man für den Fall, dass die 
bezeichnete Person den Auftrag nicht anneh-
men sollte, vorverstorben, selber urteilsunfähig 
geworden ist oder den Auftrag kündigen sollte, 
Ersatzbeauftragte vorsehen. Im Falle einer An-
nahme hat die beauftragte Person im Falle eines 
Vorsorgefalls die zuständige KESB zu informie-
ren. Anschliessend hat sie die im Vorsorgeauf-
trag umschriebenen Geschäfte zu übernehmen 
und die auftraggebende Person in Rechtsge-
schäften zu vertreten und sich dabei an die er-
teilten Weisungen der auftraggebenden Person 
klar zu halten.

Die KESB ist im Falle eines Vorsorgeauftrages 
Kontrollorgan und sorgt dafür, dass die beauf-
tragte Person die ihr übertragenen Aufgaben 
auch richtig und auftragsgemäss ausführt. Im 
Falle eines Verstosses oder bei Missbrauch kann 
sie auch Massnahmen ergreifen (Art. 368 Abs. 1 
ZGB).

Der Vorsorgeauftrag dient dazu, selber einen 
oder mehrere Stellvertreter zu bestimmen, der 
oder die den Willen und die Aufgaben erfüllen, 
wie man es festgelegt hat, für den Fall, dass man 
selber nicht mehr handeln kann. Das Selbstbe-
stimmungsrecht ist dadurch gestärkt, dass man 
seinen eigenen «Wunschbeistand» und die Auf-
gaben definiert, so dass nicht eine Behörde eine 
Person bestimmen muss, die unter Umständen 
die urteilsfähige Person und deren Leben und 
Vorstellungen nicht kennt. 

Kein Testament
Mit einem Vorsorgeauftrag kann man aber nicht 
eine Erbteilung zu Lebzeiten durchführen, da 
das Vermögen nach wie vor und bis zum Able-
ben bei der auftraggebenden Person verbleibt. 
Im Falle des Todes der auftraggebenden Person 
erlischt der Vorsorgeauftrag und damit auch das 
Amt der beauftragten Person.

Bereits nach fünf Jahren seit der Einführung 
des Vorsorgeauftrages zeigt sich, dass insbe-
sondere bei Liegenschaftsgeschäften die Banken 
bereits standardmässig den Kunden die Errich-
tung eines Vorsorgeauftrages nahelegen und 
sich dieses, wie ein Testament, zu einem sinn-
vollen Instrument zur Selbstbestimmung durch-
gesetzt hat. Zumal ein Vorsorgeauftrag auch 
jederzeit abgeändert und den Lebensumständen 
angepasst werden kann, solange die auftragge-
bende Person sich guter Gesundheit erfreut und 
handlungsfähig ist.� ■

Christian Winzeler
Lic. iur. Rechtsanwalt 
Präsident HEV Meilen  
und Umgebung

Vorgehensweise bei Urteilsunfähigkeit
Gerneralvollmacht vorhanden?

Obschon formell rechtswirksam, wird  
diese in der Praxis oft nicht akzeptiert.

Daher ist es in jedem Fall sinnvoll, einen  
Vorsorgeauftrag zu verfassen.

Gibt es Ehepartner oder 
eingetragenen Partner?

Beistand muss von der KESB ernannt werden 
(Wünsche der betroffenen Person und des familiären 
Umfeldes werden nach Möglichkeit berücksichtigt)

Partnerschaftliches  
Vertretungsrecht

(Art. 374 ZGB)

Vorsorgeauftrag  
vorhanden?

Ausserordentliche 
Verwaltungshandlungen 

(Bsp. Verlängerung 
Hypothek, Kauf & Verkauf 
von Liegenschaften, Aktien 

oder Firmenanleihen)

Ordentliche Verwal-
tungshandlungen 

(Bsp. Zugriff auf Konti, 
Zahlungen von  

Hypozinsen)

Vertretungsrecht für ordentliche  
und ausserordentliche Verwal-
tungshandlungen ist gegeben

Urteilsunfähigkeit

Ausserordentliche  
Verwaltungshandlungen 

(Bsp. Verlängerung Hypo-
thek, Kauf & Verkauf von 

Liegenschaften, Aktien oder 
Firmenanleihen)

Ordentliche Verwal-
tungshandlungen 

(Bsp. Zugriff auf Konti, 
Zahlungen von Hypozinsen)

Ordentliche Verwal-
tungshandlungen 

(Bsp. Zugriff auf Konti, 
Zahlungen von Hypozinsen)

Ausserordentliche 
Verwaltungshandlungen 

(Bsp. Verlängerung 
Hypothek, Kauf & Verkauf 
von Liegenschaften, Aktien 

oder Firmenanleihen)

Keine Zustimmung 
KESB erforderlich

Keine Zustimmung 
KESB erforderlich

Keine Zustimmung 
KESB erforderlich

Keine Zustimmung 
KESB erforderlich

Zustimmung KESB 
erforderlich

Zustimmung KESB 
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Nein Ja

JaNein
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Die Zürcherinnen und Zürcher beanspruchen 
durchschnittlich 45 Quadratmeter Wohnflä­
che pro Kopf. Allerdings existieren grosse 
Unterschiede. Eine Studie des Statistischen 
Amts zeigt die verschiedenen Einfluss­
grössen auf den Wohnflächenverbrauch auf.

Je mehr Leute in einem Haushalt wohnen, desto 
kleiner ist der Wohnflächenverbrauch pro Person: 
Wer allein in einer Mietwohnung lebt, beansprucht 
im Schnitt 68 Quadratmeter Fläche. Dies sind etwa 
60 Prozent mehr als die 42 Quadratmeter pro Kopf 
in einem Paarhaushalt. In einem Vierpersonen-
haushalt beträgt die individuell benötigte Wohn-
fläche sogar nur 25 Quadratmeter. Der Grund da-
für ist, dass sich in einem grossen Haushalt mehr 
Personen die allgemeinen Räume wie Bad, Küche 
und Wohnzimmer teilen als in einem kleinen.

Je teurer das Wohnen, desto geringer der 
Flächenverbrauch
Müssen pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich 
zehn Franken mehr Miete bezahlt werden, so sinkt 
der Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch des Haus-
halts um vier Prozent. Gerade für grosse Haushalte 
kann deshalb eine Wohnung in Gemeinden mit  
hohen Mieten in der gewünschten Grösse uner-
schwinglich sein. So haben zum Beispiel vier
köpfige Familien in der vergleichsweise teuren 
Stadt Zürich pro Person durchschnittlich zwei 

Quadratmeter weniger Wohnfläche zur Verfügung 
als solche in den umliegenden Gemeinden.

Wohneigentümer leben grosszügiger
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen  
sind im Allgemeinen grosszügiger konzipiert als 
Miet- oder Genossenschaftswohnungen. Das wirkt  
sich auf den Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch aus:  
Dieser beträgt im Einfamilienhaus durchschnitt-
lich 59 Quadratmeter. In der Eigentumswohnung 
sind es noch 56 und in der Miet- oder Genossen-
schaftswohnung 43 Quadratmeter. Wohneigentum 
wird meist erst nach der Familiengründung erwor-
ben. Die Eigentumsquote steigt deshalb mit dem 
Alter an: Über die Hälfte der 66- bis 75-Jährigen 
wohnt in den eigenen vier Wänden, bei den  
26- bis 35-Jährigen sind es hingegen weniger als 
zehn Prozent. 

Erhöhter Wohnflächenverbrauch im Alter
Die hohe Eigentumsquote ist einer der Gründe  
dafür, dass Rentnerhaushalte einen überdurch-
schnittlichen Wohnflächenverbrauch aufweisen: 
Über 64-Jährige leben im Schnitt auf 64 Quadrat-
metern. Wesentlich ist zudem, dass im Alter der 
Durchschnittshaushalt wieder kleiner wird, sich 
aber ein Wohnungswechsel aus finanziellen Grün-
den oftmals nicht aufdrängt.

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Web-site www.statistik.zh.ch� ■

Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch

Kleine Haushalte brauchen mehr Wohnfläche

Steuerberatung beim HEV Zürich
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Weniger neue Verfahren
Paritätische Schlichtungsbehörden im Miet- und Pachtwesen Die paritätischen  
Schlichtungsbehörden in Miet- und Pachtangelegenheiten haben im zweiten Halbjahr 2016  
12 932 Schlichtungsverfahren eingeleitet. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 ist die  
Zahl damit um 6,43 Prozent gesunken. 12 799 Fälle sind in der Berichtsperiode erledigt worden.  
6210 Fälle sind Ende 2016 noch pendent gewesen.
Eine Einigung zwischen den Parteien (Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerückzug) ist  
in 6399 Fällen erzielt worden. Dies entspricht einem Anteil von 50,0 Prozent der erledigten Ver- 
fahren. Bei 1844 Verfahren ist es zu keiner Einigung gekommen, was zur Erteilung einer  
Klagebewilligung geführt hat (14,4 Prozent).
In der Berichtsperiode sind zudem 537 Urteilsvorschläge von den Parteien angenommen  
worden (4,2 Prozent der erledigten Fälle). Demgegenüber sind 245 Urteilsvorschläge abgelehnt  
worden, was ebenfalls zur Erteilung einer Klagebewilligung geführt hat (1,9 Prozent der erledigten 
Fälle). In 61 vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Franken  
(0,5 Prozent der Fälle) ist ein Entscheid getroffen worden. 3713 Fälle sind anderweitig erledigt  
worden (Rückzug, Nichteintreten, Gegenstandslosigkeit oder Überweisung an ein Schiedsgericht).  
Dies entspricht 29,0 Prozent der erledigten Fälle.                Studie von Statistik Kanton Zürich
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Öffentliche Auflage der BZO-Teilrevision  
Hochschulgebiet Zürich-Zentrum
Stadt Zürich Anfang April erfolgte der  
Startschuss für die öffentliche Auflage der BZO-
Teilrevision für das Hochschulgebiet Zürich- 
Zentrum. Sie dauert bis zum 12. Juni 2017. Die 
BZO-Teilrevision schafft eine auf den aktuellen 
Richtplan abgestimmte Grundordnung und  
ersetzt damit die heute im Hochschulgebiet immer 
noch gültige Bau- und Zonenordnung  
von 1963. Die öffentliche Auflage ist mit den  
aktuell laufenden kantonalen Planungsverfahren 
abgestimmt.

Die vorliegende BZO-Teilrevision umfasst  
das Hochschulgebiet Zürich-Zentrum in den 
Quartieren Fluntern und Oberstrass. Im Gebiet 
der Teilrevision gelten heute mehrheitlich noch die 
Festlegungen der BZO (Bau- und Zonenordnung) 
von 1963. Diese sollen nun mit der vorliegenden 
BZO-Teilrevision ersetzt werden.

Die Grundlage für die BZO-Teilrevision  
bildet die vom Kantonsrat am 13. März 2017 be-
schlossene Revision des kantonalen Richtplans 
zum «Hochschulgebiet Zürich-Zentrum». Die 
BZO-Teilrevision beinhaltet die Änderung des 
Zonenplanes. Das Hochschulgebiet wird den  
Zonen für öffentliche Bauten (Oe2 bis Oe7) zuge-

wiesen. Für den westlichen Bereich des im  
Richtplan bezeichneten «Garten der Sternwarte» 
wird eine Freihaltezone festgelegt. Die BZO- 
Teilrevision beinhaltet ausserdem die Anpassung 
der Wohnanteile auf verschiedenen Grundstücken 
von Universität Zürich (UZH), von Universitäts-
spital Zürich (USZ) und der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich (ETH) im an-
grenzenden Wohnquartier. Im Sinne der Wohn-
raumrückführung wird der heute auf diesen 
Grundstücken gültige Wohnanteil von 0 Prozent 
auf das den Grundstücken umliegende Mass 
erhöht. 

Gleichzeitig mit der Auflage der BZO- 
Teilrevision werden die sechs kantonalen Gestal-
tungspläne USZ Kernareal Ost, USZ Kernareal 
Mitte, USZ Kernareal West, USZ/ETH Schmelz-
bergareal, UZH Wässerwies und UZH Gloriarank 
öffentlich aufgelegt.

Die BZO-Teilrevision Hochschulgebiet Zürich-
Zentrum wird während sechzig Tagen vom 7. Ap-
ril bis und mit 12. Juni 2017 im Amtshaus IV, Lin-
denhofstrasse 19, öffentlich aufgelegt und ist im 
Internet abrufbar. Während dieser Zeitspanne 
kann sich die Bevölkerung zur Vorlage äussern.

Wir schaffen  
Lieblingsplätze. 

Mit der Design-Award** ausgezeichneten Kassetten-Markise Cassita verbringen 
Sie noch mehr Zeit auf Ihrer Terrasse. Die flache, formschöne Kassette in Ver-
bindung mit der Zweipunktaufhängung sorgt für die entsprechende Leichtigkeit 
und schützt das Tuch sowie die Technik vor unterschiedlichen Wettereinflüssen. 

Sonnenschutz – automatisch gut.
www.griesser.ch

Mehr Informationen zu unseren Terrassendächern und Markisen 
finden Sie unter: www.griesser.ch/ lieblingsplatz

Gratis dazu 
 

Bei Markisen- oder  
Terrassendach-Bestellung  

bis 31.7.2017: Komfort-Paket 
(Handsender Progreso und  
Funkempfänger Combio)  

im Wert von rund  
CHF 370.–.

(Handsender Progreso und 
Funkempfänger Combio) 

Griesser_Ins_Lieblingsplatz_2017.indd   1 13.02.17   15:21
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«Mein Mieter geriet mit seinen Mietzins-
zahlungen in Rückstand. Seine finanzielle 
Situation reicht zur Deckung aller Miet-
zins- und Nebenkosten-Ausstände nicht 
aus, wie dies gemäss Art. 257d OR, mit 
Fristansetzung, von mir gefordert werden 
könnte. Auf welche Mietzinsschulden (bei 
mehreren) werden die Leistungen meines 
Mieters angerechnet?»

Teilzahlung nur mit Zustimmung des 
Vermieters (Gläubigers)
Gemäss Art. 69 Abs. 1 OR sind Sie als Gläubi-
ger nicht verpflichtet, eine Teilzahlung an- 
zunehmen, sofern die gesamte Schuld fest-

steht und fällig ist. Die verhältnismässige  
Anrechnung an mehrere Schulden ist nur  
mit Ihrer Zustimmung möglich. 

Separate Vereinbarung
Sie und Ihr Mieter können in einer separaten 
Vereinbarung die Reihenfolge der zu tilgenden 
Schulden festlegen. 

Mieter (Schuldner) kann die Anrechnung 
seiner Leistung bestimmen
Fehlt eine solche Vereinbarung mit Festlegung 
der Reihenfolge, so ist Ihr Mieter bei mehre-
ren offenen Mietzins- und Nebenkosten- 
rechnungen berechtigt, bei der Zahlung zu  
erklären, welche Schuld er tilgen will. Art. 86 
Abs. 1 OR privilegiert den Mieter und gibt  
ihm das Recht, die Anrechnungsanordnung 
seiner Leistung zu bestimmen. Die Forde- 
rungen erlöschen in der entsprechenden  
Reihenfolge. 

Dieses Recht wird durch den Grund- 
satz gestützt, dass der Schuldner das alleinige  
Verfügungsrecht über sein Vermögen hat  
und selbst entscheiden darf, wie es zu ver- 
wenden ist. Sie müssen, wenn Sie mit dieser 
Reihenfolge nicht einverstanden sind, die  
Leistung zurückweisen. Sie unterliegen dann 
allerdings den Folgen des Annahmeverzuges 
(Art. 91 OR).

Anrechnung nach Erklärung des 
Vermieters (Gläubigers)
Fehlt von Ihrem Mieter (Schuldner) eine  
gültige Erklärung zur Tilgungsreihenfolge  
seiner Schulden, wird die Zahlung auf  
diejenige Schuld angerechnet, die vom Gläu-
biger, also Ihnen, in der Quittung bezeichnet 
wurde. 

Dies gilt, sofern Ihr Mieter nicht sofort  
(unter Anwesenden) beziehungsweise unver-
züglich (unter Abwesenden) Widerspruch 
einlegt (Art. 86 Abs. 2 OR). In diesem Fall  

Mietrecht

Anrechnung von Mietzinszahlungen

Fierz Küchen GmbH
8810 Horgen

Tel 044 718 17 50
www.fierz-küchen.ch

seit 1982

«Wenn eine Küche,
dann eine Fierz Küche!»

Ausstellung auch samstags geöffnet

Dietikon Megastore
Riedstrasse 1, 8953 Dietikon
Pestalozzi - Märki - Gebäude | 1. OG
044 441 76 76
dietikon@denova.ch

Freienbach Store
Kantonsstrasse 36,
8807 Freienbach
044 888 30 30
freienbach@denova.ch

GUTSCHEIN
Gratis Heimlieferung*
Abgabe beim Kauf ab CHF 1000.-
*ohne Montage/nicht kumulierbar
gültig bis am 30.09.2017 Ap1

Neuhe i ten 2017 in Diet ikon und Fre ienbach oder denova .ch
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tritt die subsidiäre Tilgungsordnung gemäss 
Art. 87 OR ein.

Gesetzliche Tilgungsreihenfolge als 
subsidiäre Regelung
Als subsidiäre Vorschrift zu Art. 86 OR legt 
Art. 87 OR eine Rangordnung über die An-
rechnung einer Leistung fest. Diese gilt dann, 
wenn die Parteien auf eine separate Verein-
barung verzichten und weder eine An- 
rechnungserklärung des Mieters zur Tilgung 
einer bestimmten Schuld noch eine Be- 
zeichnung in der Quittung bzw. in einer 
schriftlichen Erklärung durch den Vermieter 
vorliegt.

Die Erfüllung setzt keine Einigung zwi-
schen Ihnen und Ihrem Mieter voraus. Die 
Erfüllungswirkung tritt jedoch nur ein, wenn 
feststeht, welcher Mietzins als getilgt gilt.  
Fällige Forderungen gehen nicht fälligen vor. 
Bei mehreren fälligen Schulden sieht das  
Gesetz den Vorrang der betriebenen Schuld 

(unter mehreren an die zuerst in Betreibung 
gesetzte) vor. 

Für den Fall, dass keine in Betreibung ge-
setzt wurde, wird der Vorrang der früher fäl-
lig gewordenen, aber noch nicht verjährten 
Schuld statuiert. Sofern deren Fälligkeit gleich-
zeitig eintritt, ist die Leistung auf mehrere 
Schulden verhältnismässig anzurechnen. Ist 
keine von mehreren Forderungen fällig, so 
wird zuerst jene getilgt, die Ihnen als Gläubi-
ger am wenigsten Sicherheit bietet (vgl. Art. 
87 Abs. 3 OR).� ■

Anita Lankau   
Lic. iur.  
Telefonische Rechtsberatung  
HEV Zürich

5074 Eiken/AG _tel. 061 826 86 86

FÜR MEHR INFORMATIONEN VERLANGEN SIE UNSERE ATTICO-BROCHURE

BONUSSTOCKWERKE FÜR IHRE LIEGENSCHAFT –
AUFSTOCKEN MIT SYSTEM _Wir kennen die Möglichkeiten des effizienten Ver-
dichtens mit zusätzlichem Wohnraum auf bereits bestehenden Liegenschaften. Mit unserer
Holz-Systembaulösung ATTICO ermöglichen wir ein- oder mehrstöckige Gebäudevergrösse-
rungen, welche in Effizienz und Qualität keine Fragen offen lassen.

®

ATTICO

SCHLÜSSEL-

FERTIG ZUM

GARANTIERTEN

FIXPREIS

Schöner wohnen und arbeiten
Für kleine oder grössere Projekte bie-
ten wir die nötige Erfahrung, das
Know-how und eine moderne  Pro-
duktionswerkstätte. Besuchen Sie un-
sere Website und kontaktieren Sie
uns.

WINKLER SCHREINEREI 
INNENAUSBAU AG
Beratung + Schreinerei: 
Riemenstrasse, 8803 Rüschlikon

Tel. 044 710 62 14
info@winkler-schreinerei.ch
www.winkler-schreinerei.ch

Briefadresse:
Kilchbergstr. 35, 8134 Adliswil
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8836 Biberbrugg
Tel. 055 418 45 45
biberbau.ch

Ihr verlässlicher Partner für:

Fenster & Türen
Verglasungen
Fensterläden

Fassaden
Holzbau

Der Mieter führt im Erdgeschoss der be-
treffenden Liegenschaft eine Bar. Er mach-
te diverse Mängel am Mietobjekt geltend. 
Weil sich der Vermieter im Sommer 2015  
für mehr als einen Monat lang im Ausland 
aufhielt, liess der Mieter und Barbetrei- 
ber ohne Zustimmung des Vermieters die  
Fassade bis zum ersten Stockwerk weiss 
Streichen. Zudem entfernte er einen Brief-
kasten sowie beleuchtete und beschädigte 
Aussenanschriften.

Als der Vermieter diese Änderungen entdeckte, 
erhob er Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. 
Da gemäss Strafverfolger das Verhalten des Mie­
ters keinen Straftatbestand erfüllte, wurde (erst­
instanzlich) keine Untersuchung an die Hand 
genommen. Der Vermieter gelangte daraufhin 
an das Obergericht (Strafkammer).

Das Obergericht stellte fest, die Fassade habe 
sich vor dem Anstrich in einem «desolaten 
Zustand» befunden. Sie sei stark verschmutzt 
gewesen; der «überwiegend rosa Anstrich 
kontrastierte mit gelben Stellen und blätterte an 
einigen Orten ab, so dass teilweise das weisse 
Mauerwerk zu sehen war». Neben dem Haupt­
eingang sei die Fassade durch Schmierereien 
verunstaltet gewesen. Eine derart herunter­
gekommene Fassade, folgerte das Gericht, sei 
einer Bar alles andere als dienlich; es bestehe 
die Gefahr, dass weniger Umsatz erzielt werde.

Als Mangel qualifiziert
Mit diesem Befund ist die Fassade mietrechtlich 
als Mangel zu qualifizieren, was der Mieter vor 
Mietergericht auch geltend macht. Beseitigt der 
Vermieter den Mangel nicht zeitgerecht, darf 
der Mieter selbst einschreiten – und diese zivil­
rechtliche Berechtigung wirkt sich aufs Straf­
verfahren aus.

Wie das Obergericht festhält, entfällt damit 
die Strafbarkeit des Handelns: Es liegt also kei­
ne Sachbeschädigung vor. 

Auch wenn dem nicht so wäre, würde es  
nach Auffassung des Gerichts am Vorsatz  
fehlen. Der Barbetreiber und Mieter habe be­
gründeten Anlass dafür gehabt, von der Recht­
mässigkeit seines Handelns auszugehen. Einen 
entsprechenden Passus findet sich im Miet­
vertrag, in dem gar ein Kaufrecht des Mieters 
festgehalten wird.� ■

Beschluss UE 160141 vom 24.01.2017,  
noch nicht rechtskräftig.

Mietrecht

Wenn Vermieter und Mieter  
sich in die Haare geraten

Cornel Tanno 
Lic. iur. Rechtsanwalt 
Rechtsberatung/Prozessführung 
HEV Zürich

• Baumfällarbeiten mit unserem
Fällmobil

• Baumfällarbeiten mit Mobilkran

• Baumfällarbeiten mit Kletter-
technik

• Baumfällarbeiten mit Helikopter

• Baumfällarbeiten von Hand

• Baumschnitt und Baumpflege

• Rodungen (Autobahnen, Strassen,
Bahnlinien, Ufer)

• Wurzelstöcke ausfräsen

• Holzabfuhr, Holzhandel und
Hackschnitzel

• Motorsäge- und Freischneider-
Kurse für Lehrlinge, Lehrmeister,
Handwerksbetriebe

Kastellstrasse 6 8623 Wetzikon/ZH Email: info@bug-ag.ch
Telefon 044 972 36 66 Fax 044 972 36 68 www.bug-ag.ch

Baum + Garten AG
Spezialfällarbeiten

Ihre Liegenschaft in
guten Händen.

Edwin Bamert

Dipl. Immobilien-Treuhänder
T 044 922 90 09

bamert.edwin@ubv-immobilien.ch

Vermittlung, Kauf und
Verkauf – individuell
und sympathisch.

UBV Immobilien
Treuhand AG
Uetikon am See

Küchenumbau im Ein-
und Mehrfamilienhaus

Tel. 043 455 20 20
info@beutterkuechen.ch
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AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung» vom 16. Juni 2017 (Angaben bitte in Blockschrift)
Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Parkplatz	 Autonummer

Name 	  Vorname	 mit Ehepartner

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse	 PLZ und Ort

E-Mail	 Telefon privat	 Telefon Geschäft

Mitgliedernummer 	 Datum	 Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

Seminar

«Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung»

Themen des Seminars
Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen Nebenkosten? 
■ Welche Heiz- und Nebenkosten dürfen wann und wie  
auf die Mieter überwälzt werden? ■ Was gehört in eine Heiz- und 
Warmwasserabrechnung?

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der  
Position Nebenkosten ■ Unterschiede je nach Vertragslage  
■ Der Verteilschlüssel ■ Die Verrechnung des Verwaltungs-
aufwandes

Sonderfälle 
Die Einführung neuer Nebenkosten ■ Folgen ungültig erhobener 
Heiz- und anderer Nebenkosten ■ Das Recht auf Einsicht

Anschliessend Apéro mit Referenten

Eigentümer und Verwalter kleiner und mittlerer Liegenschaften 
lernen von Fachleuten mit langjähriger Praxis-Erfahrung.

Datum: Freitag, 16. Juni 2017, 8 bis 12 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze 
vorhanden. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–,  
Ehepaar** CHF 420.– 
Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–,  
Ehepaar** CHF 500.–
  * �Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der 

Mitgliedernummer gewährt werden (vgl. Adressfeld 
auf letzter Seite). Mitglieder- und Rechnungsadresse 
müssen übereinstimmen.

** �Nur 1 Dokumentation
Anmeldeschluss 14 Tage vor Kursbeginn. Bei 
Annullierungen nach Anmeldeschluss ist eine Be
arbeitungsgebühr von 50% der Seminarkosten zu 
entrichten. Bei Absage am Seminartag und unent-
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen 
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist 
selbstverständlich willkommen.

✂

REFERENTEN: Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis; lic. iur. Sandra Heinemann

STOCKWERKEIGENTUM
IMMOBILIEN-
BEWIRTSCHAFTUNG
VERMARKTUNG / VERKAUF VERKAUF:

Klosbachstrasse 99
CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 267 30 50
info.zuerich@gribi.com

BEWIRTSCHAFTUNG:
Eichwatt 5
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 43 388 10 00
info.regensdorf@gribi.com

«ERFAHRENE IMMOBILIENPROFIS.
PERSÖNLICHER UND ENGAGIERTER SERVICE.»

w
w
w
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b
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co
m

Hürlimann 
Bautenschutz AG
 Telefon 052 346 26 26 • Am Dorfbach 36
 CH-8308 Illnau • www.huerlimann-bautenschutz.ch

Über 10.000 erfolgreiche Sanierungen. Wir gehen systematisch vor – von der 
Analyse bis zur Sanierung. Für ein gesundes Wohnklima und die Wertsteigerung Ihrer 
Immobilie. Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne weiter!

Nasse Wände?Nasse Wände?Nasse Wände?
 Feuchte Keller? Feuchte Keller? Feuchte Keller? Feuchte Keller? Feuchte Keller? Feuchte Keller?
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Aus gesetzlichen Gründen kann nicht be-
reits im Mietvertrag oder im Voraus ver-
einbart werden, dass der Mieter bei Be-
endigung des Mietverhältnisses auf eine 
Erstreckung verzichtet. Deshalb hat der 
Vermieter bei einer ordentlichen Kündi-
gung die Möglichkeit, eine Erstreckung  
zu berücksichtigen. Grundsätzlich will der 
Gesetzgeber mit Erstreckung dem Mieter 
mehr Zeit verschaffen, neue Räumlichkei-
ten zu finden.

Aufgrund einer ordentlichen Kündigung eines 
unbefristeten Mietverhältnisses oder auch  
bei Beendigung eines befristeten Mietverhält-
nisses kann der Mieter ein Begehren auf  
Erstreckung stellen. Die vom Gesetz einge-
räumte Möglichkeit der Erstreckung des  
Mietverhältnisses kann gegen den Willen des 
Vermieters auferlegt werden.

Demzufolge könnte der Vermieter auf  
die Idee kommen, eine Erstreckung ver- 
traglich wegzubedingen. Doch diesbezüg- 
lich schiebt das Gesetz in Art. 273c OR den 
Riegel vor. Gemäss dieser Norm darf der Mie-
ter auf sein Recht nur verzichten, wenn es in  
den Bestimmungen von Art. 271 bis Art. 273b 
OR ausdrücklich erwähnt wird. Mit Art. 272 
ff. OR fällt auch die Erstreckung unter diese 
Bestimmungen, sodass eine vertragliche Ver-
einbarung über den Verzicht der Erstreckung 
nach Art. 273c Abs. 2 OR nichtig ist. 

Demnach kann festgehalten werden, eine 
vertragliche Wegbedingung der Erstreckung 
ist nichtig.

Verschiedene Formen des Verzichts
Der Mieter kann nach Erhalt der Kündi- 
gung auf eine Erstreckung verzichten. Die- 
ser Verzicht ist in verschiedenen Formen  
möglich.

Grundsätzlich kann der Mieter auf die Er-
streckung verzichten, indem er nach Erhalt 
der Kündigung kein Begehren an die Schlich-
tungsbehörde stellt und sie somit akzeptiert. 
Auch wenn der Mieter eine Anfechtungsklage 
gegen die Kündigung erhoben hat, kann er mit 
einem Rückzug der Klage auf eine Erstreckung 
verzichten, weil die Kündigung dadurch 
rechtskräftig wird.

Ebenfalls kann nach Erhalt der Kündigung 
ein Verzicht durch einen gerichtlichen oder 
aussergerichtlichen Vergleich vereinbart wer-
den. Oft machen die Parteien eine einmalige 
bzw. definitive Erstreckung ab, sodass faktisch 
auf die gesetzlich mögliche zweite Erstreckung 
vom Mieter verzichtet wird. Auch wenn diese 
Erstreckung ein wenig länger dauert, er- 
möglicht sie dem Vermieter, spätestens auf die 
Beendigung der Erstreckungsdauer gewisse 
Dispositionen zu treffen.� ■

Mietrecht

Kann der Mieter auf eine Erstreckung  
verzichten?

Harald Solenthaler 
Lic. iur. Rechtsanwalt 
Rechtsberatung/Prozessführung  
HEV Zürich

Besuchen Sie den HEV Zürich auf Facebook:
www.facebook.com/hev.zuerich
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Ich möchte mit einem alleinstehenden, äl­
teren Mieter einen Mietvertrag abschlies­
sen. Was ist empfehlenswert, damit weder 
ich als Vermieter noch allfällige Erben mei­
nes Mieters auf längere Zeit an einen wo­
möglich nutzlosen Mietvertrag gebunden 
sind?

Grundsatz
Mit dem Tod des Mieters endet der unbefriste-
te oder befristete Mietvertrag nicht automatisch, 
da das Mietverhältnis mit den Erben des Ver-
storbenen fortgesetzt wird. Alle Rechte und 
Pflichten aus dem Mietverhältnis werden von 
dessen Erben übernommen. Unter Beachtung 
der gesetzlichen Frist können diese gemäss  
Art. 266i OR den Mietvertrag auf den nächsten 
gesetzlichen Termin oder, sofern der Miet- 
vertrag (aufgrund der relativ zwingenden Norm 
von Art. 266i OR) dies vorsieht, mit einer  
kurzen Frist oder fristlos kündigen. Der Ver-
mieter seinerseits hat (ohne entsprechende  
Vertragsbestimmung) kein Recht zur Auflösung 
des Mietvertrages. Im Gegenteil: Art. 271a  
Abs. 1 lit. f OR sieht vor, dass eine Kündigung 
wegen Änderungen in der familiären Situation 
des Mieters missbräuchlich sein kann, wenn 
dem Vermieter dadurch keine wesentlichen 
Nachteile entstehen.

Langwieriges und kostspieliges Prozedere
Bei einem alleinlebenden Mieter, der verstirbt, 
kann das Eruieren der Erben, die unter Um-
ständen im Ausland leben, häufig aufwändig 
sein. Für den Fall, dass alle Erben des ver- 
storbenen Mieters die Erbschaft ausschlagen, 
wird diese vom Konkursamt liquidiert. Können 
keine Erben ausfindig gemacht werden, wird 
das Mietverhältnis durch die Erbschaftsverwal-
tung oder bei Überschuldung durch das Kon-
kursamt übernommen und ebenso amtlich  

liquidiert. Auch eine Kündigung mit einem Vor-
gehen nach Art. 257d OR (Zahlungsrückstand 
des Mieters) oder eine Ausweisung gestalten 
sich – bei Unkenntnis der Adressaten – in vie-
len Fällen langwierig und kostspielig. Der Ver-
mieter kann ausnahmsweise nach den Regeln 
der Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 419ff. 
OR) die Mietsache räumen und weitervermie-
ten. Es empfiehlt sich, den Zustand der Miet
sache und das Inventar beweiskräftig, etwa mit 
einem amtlichen Befund, festzuhalten und 
Wertgegenstände vorsichtshalber nicht zu ent-
sorgen. Fazit: Die Abläufe können sich in die 
Länge ziehen und sind damit kostenintensiv.

Empfehlung
Aus praktischen Gründen empfehlen wir Ihnen, 
das Mietverhältnis nicht unvermittelt mit  
dem Tod enden zu lassen, sondern im Mietver-
trag folgende Formulierung unter «Besondere 
Vereinbarungen» vorzusehen: «Der Mietvertrag 
endet auf das dem Todestag folgende nächste 
(oder übernächste) Monatsende.» Mit einer  
solchen Vertragsbestimmung kann das Miet-
verhältnis, selbst wenn die Erbenermittlung 
noch im Gange ist, innert nützlicher Frist  
beendet werden.� ■

Unsere fachkundigen Rechtsanwälte  
unterstützen Sie gerne anlässlich einer persön-

lichen Beratung (Tel. 044 487 17 11).

Mietrecht

Tod des Mieters: Auflösung Mietverhältnis  
innert nützlicher Frist

Anita Lankau   
Lic. iur.  
Telefonische Rechtsberatung  
HEV Zürich

Eggenberger Kaminfegerei GmbH
Heinz Eggenberger, eidg. dipl. Kaminfegermeister,
Feuerungskontrolleur und Feuerungsfachmann

Hans Barandun berät Sie gerne. 
Rufen Sie uns an auf 044 487 17 50.

Begründung von Stockwerkeigentum 
Profitieren Sie von unserem Wissen und  
unserer Erfahrung.

Wir berechnen für Sie die Wertquoten, erstellen ein massgeschneidertes  
Stockwerkeigentümer-Reglement und nehmen alle nötigen Schritte zur  
Begründung von Stockwerkeigentum vor.
Nutzen Sie das Wissen und die langjährige Erfahrung unserer Rechtsanwälte  
und unserer Fachleute aus der Verwaltung.

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich   
Telefon 044 487 17 50 | Fax 044 487 17 32 | hans.barandun@hev-zuerich.ch  
www.hev-zuerich.ch  

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.   
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Ein Vermieter hat ein möbliertes Zimmer ver-
mietet und im Mietvertrag eine Kündigungs-
frist von zwei Wochen vereinbart, wie es 
gesetzlich erlaubt ist (Art. 266e OR). Da der 
Mieter mit Mietzinsen im Rückstand ist, setzt 
der Vermieter ihm eine Zahlungsfrist von 
dreissig Tagen und droht ihm die ausseror-
dentliche Kündigung gemäss Art. 257d OR an.

In der Folge bezahlt der Mieter die Ausstände 
innert dreissig Tagen seit Zustellung der Kündi-
gungsandrohung nicht, weshalb der Vermieter 
nun kündigen möchte. Er fragt, ob er auch eine 
ausserordentliche Kündigung mit zwei Wochen 
Frist aussprechen könne. Nein, das kann er nicht. 
Art. 257d OR regelt zwingend, dass der Vermie-
ter bei Wohn- und Geschäftsräumen nach erfolg-
loser Zahlungsfristansetzung/Kündigungsandro-
hung mit einer Frist von mindestens dreissig 
Tagen auf Ende eines Monats kündigen kann. 

Bei dieser ausserordentlichen Kündigung ist 
eine Erstreckung ausgeschlossen (Art. 272a Abs. 
1 lit. a OR), was, wenn beim Mieter eine Härte 
vorliegt, ein erheblicher Vorteil für den Vermie-
ter ist. Zudem kann eine ausserordentliche Kün-
digung, im Gegensatz zu einer ordentlichen, auch 

während einer laufenden Kündigungssperrfrist 
ausgesprochen werden (Art. 271a Abs. 3 lit. b OR). 

Der Vermieter kann sich aber auch entschei-
den, eine ordentliche Kündigung mit zwei Wo-
chen Frist auf einen Kündigungstermin gemäss 
Mietvertrag auszusprechen. Diese Kündigungs-
frist ist zwar kürzer, dafür kann der Mieter bei 
dieser ordentlichen Kündigung Erstreckung ver-
langen, wenn die Beendigung der Miete für ihn 
oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die 
durch die Interessen des Vermieters nicht zu 
rechtfertigen wäre (Art. 272 OR).

Sowohl die ordentliche wie auch die ausser
ordentliche Kündigung hat bei Wohn- und Ge-
schäftsräumen, also auch bei möblierten Zim-
mern, immer auf dem amtlichen Formular zu 
erfolgen. � ■

Mietrecht

Mit welcher Frist kann die ausserordentliche 
Kündigung wegen Zahlungsverzugs bei einem 
möblierten Zimmer ausgesprochen werden?

Daniela Fischer 
Lic. iur.  
Telefonische Rechtsberatung  
HEV Zürich

Die Einzigartige.
Die HErzog Küche.

Einzigartiges entsteht, wenn es in
den besten Händen ist – noch besser,
wenn alles aus einer Hand kommt:
Beratung, Planung, Produktion, Mon-
tage und Service. Das garantiert Ih-
nen HERZOG Küchen als perfekter
Ansprechpartner für alle individuel-
len Küchenwünsche. Freuen Sie sich
auf Ihre einzigartige Küche aus
Schweizer Produktion.

D
A
C
H
C
O
M

www.herzog-kuechen.ch

1912SEIT

Unterhörstetten TG | Schlieren ZH | Rapperswil SG | Gossau SG

schädeli
gartenbau – gartenpflege

Ihr Garten – Wohnzimmer im Freien
Wir planen, gestalten und pflegen
Ihren Garten

• Bau • Umänderungen
• Unterhalt • Renovation

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Kügeliloostrasse 39 | 8046 Zürich
Telefon 044 371 41 30 | Fax 044 311 91 35

Spenglerei Bedachungen Schlosserei
Tel. 044 463 11 30 | 8045 Zürich | www.spenglerei-huber.ch

AG
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Seminar

«Wie funktioniert Stockwerkeigentum? –  
Aus der Praxis für die Praxis»

INFORMATIONEN

Datum: Donnerstag, 11. Mai 2017, 16.00 bis 20.00 Uhr

Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze vorhanden. 
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang

Seminarkosten inkl. Dokumentation: 
Mitglieder* Einzel CHF 260.– | Ehepaar** CHF 420.–  
Nichtmitglieder Einzel CHF 300.– | Ehepaar** CHF 500.– 
  * �Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der 

Mitglied-Nr. gewährt werden. Mitglied- und Rech-
nungsadresse müssen übereinstimmen.

** �Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullie-
rungen nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungsgebühr 
von 50% der Seminarkosten zu entrichten. Bei Absage am 
Seminartag und unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung 
ist selbstverständlich willkommen.

SE RVIC E

Interessieren Sie sich für den Kauf von Stockwerkeigentum  
oder haben Sie kürzlich Stockwerkeigentum erworben?

Vor rund 50 Jahren wurden die recht- 
lichen Grundlagen geschaffen, damit Stockwerk- 
eigentum in der heutigen Form überhaupt  
möglich ist. Seither steigt die Attraktivität dieser  
Form des Wohneigentums kontinuierlich.

Welches sind die Besonderheiten dieser  
Eigentumsform? Auf was ist vor und nach dem  
Erwerb zu achten? Welche Rolle spielen die 
Eigentümergemeinschaft und die Verwaltung?

Auf diese und weitere Fragen aus der  
Praxis will das Seminar kompetent Auskunft  
geben.

In diesem Seminar spielen die tägliche Praxis  
in einer Stockwerkeigentümergemeinschaft sowie  
der Kontakt mit der Verwaltung eine grosse  
Rolle.

Seminarziele
Nach dem Kurs kennen die Teilnehmenden 

■ � die gesetzlichen Grundlagen des 
Stockwerkeigentums

■ � den Unterschied zwischen den gemein-
schaftlichen Teilen der Liegenschaft, den 
Teilen im Sonderrecht und den Teilen im 
ausschliesslichen Nutzungsrecht

■ � die Wertquote, deren Entstehung und 
Anwendungsbereich

■ � die Kosten des Stockwerkeigentums und 
den Erneuerungsfonds

■ � die möglichen Arten der Kostenverteilung

■ � die Rechte und Pflichten der Stockwerk-
eigentümer

■ � die Rechte und Pflichten der Verwaltung

■ � die Funktionsweise der Eigentümer-
versammlung

■ � das Formulieren von Anträgen an die 
Versammlung

Referent
Hans Peter Thomi, 
Immobilienbewirtschafter mit eidg. Fachausweis. 
Während vieler Jahre tätig in der Bewirtschaf-
tung von Stockwerk- und Miteigentümergemein-
schaften im Kanton Zürich und Leiter von mehr 
als 1000 Eigentümerversammlungen.

AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Wie funktioniert Stockwerkeigentum? – Aus der Praxis für die Praxis» vom Donnerstag, 11. Mai 2017 
(Angaben bitte in Blockschrift)� Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Parkplatz	 Autonummer

Name 	  Vorname	 mit Ehepartner

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)

Strasse	 PLZ und Ort

E-Mail	 Telefon privat	 Telefon Geschäft

Mitgliedernummer 	 Datum	 Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

✂

Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die mit dem Gedanken spielen, Stockwerk- 
eigentum zu erwerben oder die vor kurzem Stockwerkeigentum erworben haben. 

Dieses Seminar wird gemeinsam von HEV Zürich und SVIT Zürich durchgeführt.



SERVICE

	 HEV 4-2017  |  55

Praxis-Ratgeber zum Hausbau
Hans Stoller
Mit einem sorgfältigen und systematischen Vor-
gehen dafür sorgen, dass das Bauvorhaben nicht 
zum Alptraum gerät. Das Buch zeigt Risiken 
auf und weist auf Massnahmen hin, mit welchen 
diese Risiken reduziert werden können. Ratge-
ber mit vielen anschaulichen Abbildungen und 
Tabellen.   

Bestellformular siehe Seite 60� Online-Bestellung unter www.hev-zuerich-shop.ch

	 für Mitglieder	 für Nichtmitglieder

Praxisratgeber Hausbau (2007)	  
Artikel-Nr. 40052, 163 Seiten		  CHF 27.50	 CHF 32.50

Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013) 
Artikel-Nr. 40050, 37 Seiten		  CHF 18.50	 CHF 21.50

Drucksachenverkauf

Bauliteratur für  
interessierte Einsteiger

Instandhalten, Erneuern, Umbauen  
(Beachtenswertes bei Bauverträgen)
Stefan Baer
Dieser praxisnahe Ratgeber richtet sich an Bau-
herren, die ihre Liegenschaft instand halten, 
erneuern oder umbauen wollen, und verschafft 
einen Überblick über die wichtigsten rechtli-
chen Fragen bei der Realisierung eines solchen 
Bauvorhabens (Planung und Prüfung der Ver-
träge, Objektanalyse und Abklärung der Be-
dürfnisse, gesetzliche Rahmenbedingungen, 
Baupartner, Offerten, Rechte der Bauherrschaft, 
Vertragsänderungen, Fertigstellung und Ablie-
ferung des Werkes, Mängelrechte usw.). Mit den 
wertvollen Tipps und Ratschlägen in diesem 
Leitfaden können Sie Ihr Bauvorhaben profes-
sionell abwickeln.� ■

Kontaktieren Sie unsere Experten:

BDOAG Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich, Tel. 044 444 35 55
BDOAG Pappelnstrasse 12, 8620Wetzikon, Tel. 044 931 35 85

Prüfung | Treuhand | Steuern | Beratung

«Ihre Immobilien-Anliegen sind bei uns in besten Händen.»
BDO AG

Rümlang  |  Tel. 044 371 29 30  |  www.brennerag.ch

INSPIRATION 
FÜR IHREN 
GARTEN
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Die Blumen der Frauen

Das Buch von Andreas Honegger  
spürt den mannigfaltigen Beziehungen  
zwischen den Frauen nach, die auf  
Bildern aus sechs Jahrhunderten europäi-
scher Kunstgeschichte abgebildet  
wurden, und den Blumen, die auf den  
gleichen Bildern zu finden sind.  
Was symbolisieren die Blumen, was  
sagen sie aus über die dargestellten  
Frauen oder über die Künstler, die sie  
gemalt haben? 
Ein Genuss nicht nur für den  
Blumen-, sondern auch für den Kunst-
liebhaber.�

Ein Stadtgarten mit  
mediterranem Flair
In diesem Buch schildert  
Andreas Honegger in persönlichen  
Texten seine Erfahrungen, wie  
es zum Entwurf seines Gartens kam  
und was er und seine Familie auf  
dem Weg dorthin alles erlebt haben.
Dazu lassen einmal mehr die  
eindrucksvollen Aufnahmen des  
Gartenfotografen Gaston Wicky die  
spannende Gartengeschichte erst  
so richtig lebendig werden.�

Drucksachenverkauf

Für Garten- und Kunstliebhaber

Bestellformular siehe Seite 60� Online-Bestellung unter www.hev-zuerich-shop.ch

Andreas Honegger ist Gartenkolumnist  
der NZZ sowie Vorstands- und Ausschuss
mitglied des HEV Zürich.

Birmensdorferstrasse 15, 8902 Urdorf
steiner1.ch

n Rohr- und
Kanalreinigung,
Kanalfernsehen

n Transporte
n Entsorgungen

Tel. 044 734 37 76

f

6

24
Stunden
Service

Steiner
hilft
sofort!

Ve r s t p f t ?o

Wir begeistern Kunden - täglich!

Domeisen Fenster AG
www.domeisenfenster.ch
info@domeisenfenster.ch
Telefon 056 450 00 40

Fenster-3-fach-AKTION.
Jetzt Fenster sanieren & profitieren!
• 3-fach-Glas (Minergiestandard) zum Preis von 2-fach-Glas
• Sicherheitsstufe MONO inklusive
• Design-Fenstergriffe in Edelstahl gratis zu allen Fenstern

Wir wollen nicht die Grössten
sein, sondern wir sind bestrebt,
die Besten zu werden.
Kurt r. Compagnoni | www.elektro-compagnoni.ch
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Bestellformular 
Art.-Nr.	 Anzahl	Artikel	 Preise CHF
				    Mitglieder� Nichtmitglieder

	 Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.)
30009	 	 Anmeldung für gewerbliche Räume 			   1.50	 2.50
30010	 	 Anmeldung für Wohnräume			   1.50	 2.50
10006	 	 Zürcher Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2013)
		  Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins	 Set à je 2 Stk.	 5.50	 7.50
10013	 	 Zürcher Wohnungsausweis	 Set à 2 Stk.	 1.50	 2.50
20100	 	 Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses (2014)	 Set à 2 Stk.	 1.50	 2.50
10006EN	 	 Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume 		
		  inkl. Allg. Bedingungen (2007) 		
		  Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen	 2 Set à je 2 Stk.	 15.00	 20.00
10008	 	 Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2013)
		  Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins	 Set à je 2 Stk.	 5.50	 7.50
10009	 	 Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
		  inkl. Allg. Bedingungen (2007)	 Set à je 2 Stk.	 6.50	 8.50
10030	 	 Mietvertrag für Garagen und Autoabstellplätze (1994)	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
10005	 	 Mietvertrag für Ferienwohnungen	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
20000A	 	 Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container»		  2.50	 3.50
20000B	 	 Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack»		  2.50	 3.50
20001	 	 Hausordnung deutsch (2012)		  2.50	 3.50
		  ❏ franz.   ❏ ital.   ❏ engl.   ❏ span.		  5.50	 7.50
		  ❏ türk.     ❏ alb.   ❏ serbokr.		  5.50	 7.50
20010	 	 Waschküchenordnung deutsch		  2.50	 3.50
		  ❏ franz.   ❏ ital.   ❏ engl.   ❏ span.		  5.50	 7.50
		  ❏ türk.     ❏ alb.   ❏ serbokr.		  5.50	 7.50
10507	 	 Inventarverzeichnis	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
10501	 	 Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus 	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
10012	 	 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
10504	 	 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
30011	 	 Zustimmung zur Untervermietung	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00
10502	 	 Vereinbarung über die Heimtierhaltung	 Set à 2 Stk.	 4.50	 6.00

	 Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 8% MwSt.) 
30000	 	 Kündigungsformular (1.1.2011)	 Set à 2 Stk.	 1.50	 1.50
30020	 	 Wegleitung für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info)		  1.50	 2.50
30021	 	 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten)		  5.50	 8.50
30030	 	 Protokoll über Mieterwechsel	 1-seitig, Garnitur 3-fach	 3.50	 5.50
30040	 	 Protokoll über Mieterwechsel	 4-seitig, Garnitur 3-fach	 6.50	 8.50
30060	 	 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten)		  4.00	 6.00
30032	 	 Mängelliste	 Garnitur 3-fach	 4.00	 6.00
30034	 	 Protokoll für gewerbliche Räume	 Garnitur 3-fach	 4.00	 6.00
30050	 	 Schlussabrechnung	 Garnitur 2-fach	 3.50	 5.00
20071	 	 Paritätische Lebensdauertabelle (2016)		  6.50	 8.50

	 Formulare zur Hauswartung (inkl. 8% MwSt.)
40018	 	 Bewerbung für Hauswartsdienste 		  2.00	 3.00
40011	 	 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste 
		  inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (2014)	 Set à je 2 Stk.	 8.00	 11.00
10041	 	 Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010)		  4.50	 6.00
40019	 	 Hauswartabrechnung	 Garnitur 2-fach 	 2.50	 4.00

	 Diverse Verträge (inkl. 8% MwSt.)
10060	 	 Hausverwaltungsvertrag inkl. Allg. Bedingungen (2012)	 Set à je 2 Stk.	 6.50	 9.00
10070	 	 Verwaltungsvertrag für STWE inkl. Allg. Bedingungen (2014)	 Set à je 2 Stk.	 6.50	 9.00
10071	 	 Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten für STWE (2016)		  7.00	 9.00
10072	 	 Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2016)		  5.00	 6.50
10050	 	 Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung)		  8.50	 11.00

✂

Lötschenmattstr. 21 • 8912 Obfelden • Tel. 044 761 59 80
www.weber-storen.ch • weber@weber-storen.ch

Ihr Profi-Team für Sicht- und Sonnenschutz.
Ganz nah.

• Beratung + Verkauf • Sonnenstoren
• Service + Reparaturen • Rollladen und
• Showroom • Lamellenstoren

Viele Infos auf www.rohrmax.ch

Heftiger Regen mehrt sich Offene Rohre sind wichtig

Kostenlose RohrkontrolleAlles im Fluss?

Abwasser + Lüftung
Profitieren Sie!

0848 852 856
info@rohrmax.ch
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Art.-Nr.	 Anzahl	Artikel	 Preise CHF
				    Mitglieder� Nichtmitglieder
	 Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 8% MwSt.)
20030	 	 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner		  18.50	 23.00
20040A	 	 Mietzinsänderungsformular (blau, 2014)	 Set à 2 Stk.	 1.50	 2.50
20070	 	 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund wertvermehrender Investitionen (2016)		  9.00	 11.00
20130	 	 Heizkostenabrechnung	 Set à 2 Stk.	 3.00	 4.50
20011	 	 Waschküchenstromtabelle 		  2.50	 4.00
20002	 	 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung»		  1.50	 2.50
20004	 	 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung»		  1.50	 2.50
20005	 	 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung»		  1.50	 2.50
20003	 	 Richtiges Lüften		  2.50	 4.00
	 Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025	 	 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (3. überarbeitete Auflage 2014)		  40.00	 45.00
20034	 	 Beendigung des Mietverhältnisses (1998)		  13.50	 17.00
40005	 	 Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2012)		  19.50	 22.50
40051	 	 Der Mietzins (überarbeitete Neuauflage 2011)		  29.50	 35.50
40055	 	 Erben und Schenken (Neuauflage 2016)		  29.00	 29.00
40056	 	 Fristwahrung im Mietrecht (Neuauflage 2016)		  25.00	 25.00
50006	 	 Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2016)		  189.00	 219.00 
50007	 	 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB-Stick		  189.00	 219.00 
50008	 	 Handbuch und USB-Stick zusammen (2016)		  229.00	 259.00 
60003	 	 Handwerkerverzeichnis (2017/2018)		  4.00	 5.00
40086	 	 Hausschädlinge (2006)		  32.50	 37.50
40094	 	 Immobilien-Wegweiser durch den Steuerdschungel (2015) 	 Frühlingsaktion	 20.00	 25.00
40050	 	 Instandhalten, Erneuern, Umbauen (2013)		  18.50	 21.50
40054	 	 Mietrecht heute (2013) 		  29.50	 35.50
40057	 	 Nachbarrecht (2007)		  34.50	 39.50
40098	 	 Nebenkosten/Heizkosten (5. überarbeitete Auflage 2012)		  29.50	 33.50
40052	 	 Praxis-Ratgeber Hausbau (2007)		  27.50	 32.50
40091	 	 Ratgeber: Hypotheken (2015) 		  29.00	 29.00
40089	 	 Ratgeber: Pensionierung (Aktualisierte Auflage 2016) 		  29.00	 29.00
40099	 	 Ratgeber: Sicherheit (2006)		  28.50	 33.50
40020	 	 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 		  9.00	 13.00
40085	 	 Stockwerkeigentum (Aktualisierte Auflage 2016)		  47.00	 53.00
40087	 	 Stockwerkeigentum Broschüre (Aktualisierte Auflage 2017)		  6.00	 9.00
40088	 	 Vermietung von Geschäftsräumen (2013)		  27.50	 32.50
20033	 	 Vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998)		  9.00	 13.00
20037	 	 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009 	 	 21.00	 26.00
40024	 	 Die Schweiz. Zivilprozessord. aus mietr. Perspektive (2011)		  18.50	 21.50
40026	 	 Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011)		  39.50	 44.50
60008	 	 Die Blumen der Frauen		  30.00	 39.50
60009	 	 Ein Stadtgarten mit mediterranem Flair		  24.00	 28.00

BESTE LLCOU PON
Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Name 	  Vorname	 Mitgliedernummer

Strasse	 PLZ und Ort

E-Mail	 Telefon privat	 Telefon Geschäft

Einsenden an: HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, Tel. 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77 
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch. 
Zuzüglich Bearbeitungs-/Material-Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten. Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Direktzugang zu unserem neuen Online-Shop: www.hev-zuerich-shop.ch

(s. Adressfeld auf letzter Seite)

✂

Interkantonale
Strafanstalt
Bostadel

Postfach 38
6313 Menzingen / ZG

www.bostadel.ch

Unsere Produktionsbetriebe garantieren eine tadellose Qualität.
Abholung und Lieferung nach Absprache.

Weitere Informationen und Preislisten finden Sie auf www.bostadel.ch

Malerei Schreinerei
In unserem modern
eingerichteten Betrieb
mit umweltgerechter
Entsorgung sind wir
auf das Ablaugen,
Grundieren und Spritzen
spezialisiert.

· Fensterläden
· Möbelstücke
· Gartenmöbel

Ivan Stadler,
unser Betriebsleiter Malerei, berät Sie gerne.
Telefon: 041 757 19 43
E-Mail: maler@bostadel.ch

Wir sind spezialisiert auf
die Restaurierung von
Stühlen mit Jonc- oder
Schnurgeflechten und
Möbelrestaurationen

· Stühle flechten
· Möbelrestaurationen
· Serienarbeiten

Kilian Wicki,
unser Betriebsleiter Schreinerei, berät Sie gerne.
Telefon: 041 757 19 80
E-Mail: schreiner@bostadel.ch

.Wenn Sie beim Hausverkauf.

.mehr als Geld verdienen wollen.
Sie verkaufen Ihre Liegenschaft zu Marktpreisen und die Stiftung PWG schenkt
Ihnen ein paar schöne Gewissheiten dazu: Alle unsere über 1800 Wohnungen
und Gewerberäume in der Stadt Zürich bleiben unveräusserlich in unserer Hand.
Unser Stiftungszweck sichert den Mietenden ein Bleiberecht und sorgt dafür,
dass preisgünstige Mietwohnungen erhalten bleiben.

Stiftung PWG | Postfach | 8036 Zürich | 043 322 14 14 | pwg.ch

Die Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) ist eine gemeinnützige,
öffentlich-rechtliche Stiftung der Stadt Zürich mit eigener Rechtspersönlichkeit.
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Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie! Teilnahme siehe nächste Seite.
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie! Teilnahme siehe nächste Seite.

GEWINNEN SIE BARGELD
mit dem Kreuzworträtsel CHF 50.-

So können Sie teilnehmen:

Per Telefon 0901 333 118 (CHF 1.50/Anruf), nennen Sie
nach dem Signalton die Lösung, Namen und Adresse.

Per SMS Senden Sie ein SMS an die Nummer 919 mit
HEV + Lösungswort (CHF 1.50/SMS)

wap http://win.wap.919.ch
Postkarte HEV, Postfach 335, 8320 Fehraltorf

Sudoku leicht Sudoku schwer

Dies ist ein Gewinnspiel der Firma TIT-PIT GmbH www.comhouse.ch. Es nehmen alle
Personen an der Verlosung teil, die ein SMS mit dem keyword HEV an die Zielnummer
919 senden oder auf die Telefonnummer 0901 333 118 anrufen (CHF 1.50/SMS oder
Anruf). Gratisteilnahmemöglichkeit per wap: http://win.wap.919.ch oder Postkarte an
HEV Zürich, Postfach 335, 8320 Fehraltorf. Teilnahmeschluss ist der 17.05.2017. Es
bestehen dieselben Gewinnchancen, bei SMS, Telefonanruf, per wap oder Postkarte. Der
Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespon-
denz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. AGB unter www.smsplay.ch/agb
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Jeweils Anfang April, wenn unsere Magno­
lia x loebneri «Merril» blüht, eine Kreuzung 
der verbreiteten Magnolia stellata (Stern­
magnolie) und der wüchsigen Magnolia  
kobus, befürchte ich, dass das Gehölz  
statt des prächtigen weissen Hochzeits­
kleids nach einer Frostnacht ein schwarz­
braunes Trauerkleid tragen könnte. Glück­
licherweise sind Frostnächte im Frühling  
in den letzten Jahrzehnten selten gewor­
den, so dass die Blüten kaum einmal er­
frieren.

Wenn Ende April der Garten täglich prächti-
ger wird, die Gehölze um die Wette zu blühen 
scheinen und die Stauden wie Unkraut aus  
dem Boden schiessen, habe ich keine schlaf- 
losen Nächte mehr. Letztes Jahr war aller- 

dings alles anders. Ende April war eine frostig 
kalte Nacht angekündigt worden! – Was blieb 
zu tun, ausser zu hoffen? – Mein Lieblings-
baum, die Davidia involucrata (Taschentuch- 
baum), hatte gerade begonnen, ihre weissen 
Scheinblütenblätter zu entfalten; noch waren  
sie gelblich und nur etwa so gross wie ein  
Fünfliber. 

Erwartungsvoll hatte ich am Morgen die  
vielen Knospen der Glyzinie (Wisteria flori-
bunda «Lawrence») angeschaut und mich auf 
die besonders langen lilablauen Blütendol- 
den gefreut. Unser Poncirus trifoliata (Bitter- 
orange), ebenfalls einer meiner Favoriten unter 
den Gehölzen, stand in voller Blüte und emp-
fing Briefträger und Gäste mit seinem süssen 
Duft. 

Am Waldrand blühten die Rhododen- 
dren zusammen mit meiner winterharten  
Kamelie. Die verschiedenen Farne waren ge-
rade daran, ihre Wedel auszurollen, eine be-
sonders schöne Wachstumsphase, die nicht nur 

Ein böses Erwachen

Wenn die Pflanzen Trauer tragen

NATUR

 �Die Glyzinie blüht entgegen aller Erwartungen.

 �Die Blüten dieses Rhododendron liegen nach der  
Frostnacht flach.
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den berühmten Fotografen Karl Blossfeldt 
(1865–1932) in ihrer Einzigartigkeit begeisterte. 

Kein Gegenmittel gegen Frostnacht
Auf einem Rundgang sah ich weitere Pflanzen, 
die eine Frostnacht wohl kaum überstehen wür-
den, ein unangenehmes Gefühl, denn ein Ge-
genmittel gab es kaum: Weder konnte ich einen 
Schutzmantel über den ganzen Garten legen, 
noch hatte ich Frostkerzen, wie sie im Rebbau 
empfohlen werden, zur Hand. Es galt, sich der 
Macht der Natur zu fügen und zu hoffen, bei-
spielsweise auf dicken Nebel.

Leider blieb die Nacht sternenklar; die Wet-
tervorhersage stimmte. Die Temperaturen san-
ken gegen Morgen immer mehr. Längst war die 
Nullgradgrenze unterschritten, die Hoffnung 

auf ein meteorologisches Wunder begraben, und 
dies einen halben Monat, bevor die Eisheiligen 
zu erwarten wären. Auch einer meiner Grund-
sätze «Wer Rückschläge bei der Gartenarbeit 
nicht ertragen kann, fängt am besten gar nicht 
damit an!» bot keinen Trost!

Konfrontation mit der Wirklichkeit
Mir blieb nichts anderes übrig, als mich mit der 
Realität auseinanderzusetzen. Gegen Mittag 
wurden die Schäden sichtbar. Wo ich hinschau-
te, sah ich Frostopfer: Schwarz waren die saftig 
grünen Austriebe der Kirengeshoma palmata 
(Wachsglockenblumen). Diese hatte ich zwei 
Wochen vorher umgepflanzt und über das dich-
te Wurzelwerk der japanischen Staude gestaunt. 
Ob die Pflanze diesen Rückschlag überleben 

würde?
Andere Stauden sahen nicht 

verlockender aus. Die Königin 
unter den Farnen, die Osmun-
da regalis, liess die Wedelspit-
zen hängen und lenkte von den 
kleineren Verwandten ab. 

Am empfindlichsten hatte 
der Frost einigen Gehölzen zu-
gesetzt. Vorbei war es mit dem 
Orangenduft des Poncirus. 
Tröstend der Gedanke, dass die 
Orangenblume (Choisya terna-
ta «Aztec Pearl») ihre Knospen 
noch nicht geöffnet hatte und 
uns mit ihrem süssen Duft  
den Verlust der Bitterorange 
vergessen lassen würde. 

Sogar die verschiedenen 
Glyzinien liessen ihre Köpfe 
hängen, die Blätter der 
Samthortensie wirkten dürr, 
der Blasenbaum war dunkel-
braun. Mein Liebling aber, die 
Davidia, sah bedenklich aus: 
Schwarze «Taschentücher» 

Die Fell-Hortensie zwei Wochen  
nach dem Frost (kl. Bild).

Grosser Online-Pflanzenshop
wwwwwwwwwwwwwww.hhhaaauuueeennnsssttteeeiiinnn---rrraaafffzzz.ccchhh///ssshhhooo

anzenshop
oooppp

Riesiges Sortiment an Rosen,
Gehölzen, Obst, Stauden
und Beeren

& grosser Schaugarten in Rafz

Der Anschluss an das Glasfaserkabelnetz von UPC:

Digital TV, Internet und Festnetztelefonie in einem

Weitere Infos unter: upc.ch/kabelanschluss | 0800 66 88 6666

Kostengünstige, hochmoderne Angebote im Bereich
Internet (in allen angeschlossenen Liegenschaften
mit bis zu 500 Mbit/s), Telefon und TV.

Flächendeckende Verfügbarkeit des
Grundangebots (Basic TV, Radio) mit jeder
Anschlussdose und ohne Set-Top-Box.

Service- und Unteeerhalts-Gara
bis zur Anschlussdooose ohne Zusa

Ihre Bewohner wissen dddie Wahlfre
zu schätzen.

m!
antie
atzkosten.

iheit

Alles aus einer Hand
Renovation, Um- oder
Neubau Ihrer Wohnung
EFH oder MFH
zu fixen Kosten
in kürzester Bauzeit
mit erfahrenen Profis
aus der Region

RENOTEAM
Webereistr. 55
8134 Adliswil
T 044 771 33 30
www.rete.casa
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«Chocolate») hatte wie die Wachsglockenblume 
neu ausgetrieben. Der Blasenbaum verfügte 
ebenfalls über genug Reserven, um neue Blätter 
(und im Juli sogar Blüten) zu treiben. Der Kö-
nigsfarn thronte über den Hosta etwas weniger 
dicht als in andern Jahren. Die Hortensien hat-
ten saftige neue Triebe. Sogar die Rebbauern 
oberhalb unseres Gartens lobten die Regenera-
tionskraft der Natur und schauten zuversicht-
lich der Ernte entgegen.1 

Wunder gibt es immer wieder
Nur mein Liebling Davidia machte mir weiter-
hin Sorgen, obwohl sich weit oben (sicher  
mir zu Ehren) eine einzelne Blüte zeigte  
und ich beim Fotografieren einige Laub- 
blättchen erkennen konnte. Ich gelangte zur 
Überzeugung, dass ich während der ganzen 
Gartensaison mit einem kahlen Baum an  
prominenter Stelle leben müsste, aber Sie wis-
sen ja: «Wer Rückschläge ...»

Der Mai ging ohne weitere Frostnächte vor-
über. Im Juni freute ich mich über Schmuck-
stauden und Rosen, aber das «Skelett» betrübte 
mich weiterhin. Da half nur der Blick in andere 
Gärten, das Gespräch mit Gleichgesinnten, eine 
Auszeit vom eigenen Garten. 

Als ich Mitte Juli von einer Gartenreise 
zurückkehrte, war ein Wunder geschehen: Die 
Davidia hatte sich erholt und war grün! Fast 
hätte ich sie umarmt!

Während ich dies schreibe, sind die Wunden 
vom letzten Jahr verheilt. Die Stauden und Ge-
hölze sind am Austreiben und die Magnolie hat 
erste Blüten (19. März 2017!). Wenn das nur gut 
geht! Der Frühling kann hoffnungsvoll und ver-
lockend sein, aber manchmal kommt alles etwas 
anders, als man glaubt.� ■

Barbara Scalabrin-Laube
Gartenliebhaberin 
Alten/ZH

Dieser Buchsbaum hat sich den Kopf verbrannt.

1 �Leider war die Traubenernte am Altemer Hummenberg 
sehr klein, denn Hagel und später Befall durch die 
Kirschessigfliege führten bis zu hundertprozentigem 
Verlust.

hingen an den Ästen. – «Wer Rückschläge ...», 
sagte ich zu mir und dachte mir dabei, dass ich 
den Baum wohl aufgeben müsste. Zudem sah 
ich mich in meiner Meinung, dass Grundsätze 
nicht immer hilfreich sind, bestätigt.

Rückkehr des Optimismus
Als ich auf meinem weiteren Rundgang beob-
achtete, dass einzelne Buchskugeln blasse Krön-
chen (lies: erfrorene Austriebe) aufgesetzt hat-
ten und das Efeu (Hedera helix) Trauer trug, 
erinnerte mich der Anblick dieser ausdauernden 
Gattungen daran, wie gross die Wuchskraft der 
Flora ist, wie der Buxus sempervirens den jähr-
lichen Formschnitt erträgt und das Efeu sich 
kaum bändigen lässt.  

Mein Optimismus kehrte zurück und ich  
erinnerte mich, dass der Frühling noch eini- 

ges in petto hatte, der Flieder blühen würde,  
die Schneebälle «fliegen» dürften, die Pfingst-
rosen nicht gelitten hatten, die Tulpen stand-
haft geblieben waren und ich den Verlust der 
Glyzinienblüte ebenso wie die gelben Blüten-
rispen des Blasenbaums (Koelreuteria panicu-
lata) bestimmt verkraften könnte. 

Nur an den Verlust der Davidia wollte ich 
mich nicht gewöhnen.

Tatsächlich war die Frostnacht bald fast ver-
gessen, denn im Mai steigerte sich die Blüten-
pracht von Tag zu Tag. Während der Zeit der 
Eisheiligen, die sich als mild gesinnte Heilige 
ankündigten, hatten sich zu meinem Erstaunen 
die meisten Pflanzen erholt: 

Wider Erwarten blühte die Glyzinie, wenn 
auch etwas spärlicher als üblich. Der er- 
bärmlich schwarze Wasserdost (Eupatorium 

Erst Im Juli ist der Taschentuchbaum 
wieder grün.

Eine Woche später 
hätte der Taschen-
tuchbaum geblüht.

Zwei Wochen später 
zeigt der Taschentuch-
baum noch keine neuen 
Blattansätze.
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Einladung zur 
82. Generalversammlung
Donnerstag, 11. Mai 2017, 18.30 Uhr
anschl. Weindegustation und Apéro riche

Ort: Gasthof Löwen Meilen, Seestrasse 595, 8706 Meilen

Programm:
1.	 Generalversammlung, Traktanden gemäss Statuten
2.	 Weindegustation mit verschiedenen Winzern aus der Region
3.	 Apéro riche

Anmeldung an: HEV Meilen und Umgebung, Seestrasse 73, 8712 Stäfa

Meilen und Umgebung

Der Hauseigentümerverband Dübendorf & Oberes Glattal 
lädt seine Mitglieder ein zur

Generalversammlung
am Donnerstag, 11. Mai 2017, ab 18.00 Uhr  
im Pfarreizentrum Leepünt, Dübendorf

Musikalische Unterhaltung durch die  
Agagilla Steelband.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung  
erforderlich.

Bitte mit Mitgliedernummer bis 28. April 2017 an:  
anmeldung@hev-duebendorf.ch oder über  
Telefon 044 820 03 43.

8004 Zürich
8143 Stallikon
8702 Zollikon

Tel. 044 201 25 50
Fax 044 201 34 72
info@ernstlips.ch

8004 Zürich
Knüslistrasse 4

Sanitär Spengler Dachdecker Heizung Solaranlagen

1917
2017

GROSSES JUBILÄUM – GROSSE FEIER – GROSSER DANK
Der Vorstand des HEV Horgen dankt seinen Mitgliedern, Verbands- und
Projektpartnern herzlich für die Verbundenheit und Treue.
Jubiläumsanlässe exklusiv für unsere Mitglieder: www.hev-horgen.ch
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SEITE DES PR ÄSIDENTEN

Hans Egloff

Hans Egloff  
Nationalrat 
Präsident HEV Kanton Zürich

Schönes Geschenk?!
Am 21. Mai haben wir an der Urne die Gelegenheit, den ersten  
grossen, einschneidenden und vor allem für die Hauseigentümer  
teuren Schritt im Rahmen der Energiestrategie 2050 zu be- 
schliessen – oder auch abzulehnen.

Dieses erste Paket beinhaltet im Wesentlichen acht Mass- 
nahmen und Gesetzesänderungen, deren zwei sind für die Haus- 
eigentümer von besonderer Relevanz. Bei beiden war schon 
in der parlamentarischen Beratung und jetzt auch auf Abstimmungs-
podien immer wieder von «Geschenken an die Hauseigentümer» 
die Rede.

Beim ersten «Geschenk» wird die Frist für die Ausrichtung  
von Fördergeldern verlängert bzw. nach hinten geschoben und  
die Beiträge aus der Teilzweckbindung werden von 300 auf  
450 Millionen Franken erhöht. Allerdings können die Abgaben  
auf CO2 im Gegenzug auf 84 Franken pro Tonne CO2 erhöht  
werden.

Letztlich handelt es sich hierbei um eine riesige «Umverteilungs-
übung», bei der diejenigen, welche Beiträge erhalten, diese zuvor auch 
bezahlt haben. Mit anderen Worten: Die Hauseigentümer erhalten  
ein Geschenk, das sie zuvor selber bezahlt haben …

Beim zweiten «Geschenk» geht es um eine Änderung in der  
Steuergesetzgebung. Demnach soll es möglich sein, energetische 
Massnahmen über maximal drei Steuerperioden von den  
Steuern absetzen zu können und die Abbruchkosten beim Ersatzneu-
bau werden den Abzügen gleichgestellt.

Hierzu ist anzuführen, dass der kluge Hauseigentümer schon  
heute plant und über mehrere Steuerperioden saniert. Damit kommt 
er sowieso in den «Genuss» des Steuerabzugs. Dieses zweite  
Geschenk entpuppt sich also bei genauerem Hinsehen als wunder-
schön verpackt – es ist aber leider nicht wirklich etwas drin …

Die Vorgaben des Energiegesetzes können nur mit staatlicher  
Umerziehung, Lenkungsabgaben und neuen Vorschriften erreicht 
werden. Der staatlich verordnete Umbau unserer Energiever- 
sorgung bringt zuletzt also vor allem massive Mehrkosten für alle … 
und von Geschenken an die Hauseigentümer kann kaum die  
Rede sein!

Wie verkaufen Sie erfolgreich Ihre Immobilie? Die Antwort darauf ist so unter-
schiedlich wie die jeweiligen Liegenschaften. Seit 1985 begleitet Walde & Partner
Menschen persönlich und professionell durch den gesamten Verkaufsprozess zu
ihrem Immobilien-Erfolg.
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